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Thomas Wälde

„Neue Weltwirtschaftsordnung" und 
„Weltwirtschaftsrecht

I. Konzeption und rechtliche Dimension 
einer „Neuen Weltwirtschaftsordnung"

Die Konzeption einer „Neuen Weltwirt-
schaftsordnung'', in den Sondergeneralver-
sammlungen der Vereinten Nationen 1974 
und 1975 zum Ausdruck gebracht, stellt das 
Leitthema der politischen Diskussion zwi-
schen Industrie- und Entwicklungsländern 
über die wirtschaftlichen Beziehungen zwi-
schen Nord und Süd dar. Diese Konzeption hat 
viele Facetten: Einige Interpretationen rücken 
die vollständige Umstrukturierung der gegen-
wärtigen Nord-Süd-Wirtschaftsbeziehungen 
in den Vordergrund mit dem Ziel, den Ent-
wicklungsländern das Aufholen mit der ent-
wickelten Welt und die vollständige Gleichbe-
rechtigung zu ermöglichen. Andere Interpre-
tationen — sie können sich weniger auf das 
rhetorische Beiwerk als auf die inhaltlichen 
Forderungen stützen, die mit der „Neuen 
Weltwirtschaftsordnung" verbunden sind — 
sehen in der Konzeption eher ein Programm, 
durch Reformen an internationalen Institutio-
nen und Abkommen die Wirtschaftsentwick-
lung der Dritten Welt zu fördern und ihre In-
tegration in das bestehende Weltwirtschafts-
system zu erleichtern. Am hilfreichsten für 
das Verständnis dieser schillernden Konzep-
tion ist vielleicht eine Interpretation, die die 
„Neue Weltwirtschaftsordnung'' als den von 
Entwicklungsländern vorgetragenen Versuch 
ansieht, wesentliche Elemente der gegenwär-
tigen Struktur der Nord-Süd-Wirtschaftsbe- 
ziehungen zur Diskussion auf die internatio-
nale Tagesordnung zu bringen. Damit wird 
klar, daß es sich tatsächlich weniger um ein 
konsistentes Programm zur Neuordnung des 
Weltwirtschaftssystems noch um das einzige 
Problem der Wirtschaftsentwicklung in der 
Dritten Welt handelt, als vielmehr um ein Pro-
gramm zur Diskussion über diejenigen Fragen, 
die die internationalen Abhängigkeiten des 
Entwicklungsprozesses in den Staaten der 
Dritten Welt von Strukturen des Weltwirt-
schaftssystems betreffen. Mit Karl Sauvant 
kann man folgende Faktoren des historischen 
Kontextes der „Neuen Weltwirtschaftsord-
nung'' hervorheben:

— die Evolution des politischen Unabhängig-
keitsstrebens zu einem Streben nach wirt-
schaftlicher Gleichberechtigung, zuminde-
stens nach geringerer einseitiger Abhängig-
keit;
— die Enttäuschung über die Ergebnisse der 
Entwicklungsanstrengungen der sechziger 
Jahre und das Versagen aller Modelle, die 
eine Industrialisierung in kürzesten Zeiträu-
men versprechen;
— die Entwicklung der Bewegung der Block-
freien zu einer internationalen „Partei“ der 
Entwicklungsländer mit dem Ziel einer Umge-
staltung des Weltwirtschaftssystems zu ihren 
Gunsten;
— die Politisierung der Entwicklungsproble-
matik und damit die volle Einbeziehung der 
Staaten in die Verantwortung für Wirtschafts-
beziehungen;
— das wachsende Selbstbewußtsein einer 
Dritten Welt im Umgang mit den Industrie-
staaten.
Die folgende Untersuchung konzentriert sich 
auf die rechtliche Dimension der „Neuen 
Weltwirtschaftsordnung''. Die rechtliche Di-
mension des Prozesses wirtschaftlicher Inte-
gration und wirtschaftlicher Entwicklung, wie 
er in der Dritten Welt und zusammen mit den 
Industriestaaten stattfinden soll, hat für die 
Qualität dieses Prozesses eine erhebliche Be-
deutung: Die Erfahrung der Wirtschaftsent-
wicklung der westlichen Industriestaaten — 
etwa Englands, Frankreichs, Deutschlands und 
den USA — im 19. Jahrhundert weist darauf 
hin, daß die Entstehung eines dem Wirt-
schaftssystem entsprechenden Rechtssystems 
für die Wirtschaftsentwicklung maßgeblich 
war; man mag sich dabei entsprechend dem 
Streit über das Verhältnis von rechtlichem 
Oberbau und ökonomischer Basis uneins dar-
über sein, ob die Entwicklung eines einheitli-
chen, entwicklungsfördernden Rechtssystems 
die Ursache oder eine notwendige bzw. gün-
stige Begleitbedingung für die wirtschaftliche 



Entwicklung ist. Ein Hinweis für die positive, 
fördernde Wirkung rechtlicher Regelung im 
Prozeß internationaler Wirtschaftsintegration 
folgt ebenfalls aus der Geschichte sich inte-
grierender Wirtschaftsregionen — vom deut-
schen Zollverein über das „interstate com- 
merce law" der USA bis zu gegenwärtigen In-
tegrationsprozessen in der EG, im RGW oder 
im Anden-Pakt. Eine genaue Analyse der 
Funktion der Rechtsformen im Prozeß wirt-
schaftlicher Entwicklung und Integration ist 
schwer zu leisten; einige Hypothesen für die 
Wirkung rechtlicher Instrumente auf den Pro-
zeß der Wirtschaftentwicklung lassen sich je-
doch formulieren:
Der entscheidende Beitrag rechtlicher Instru-
mente besteht wahrscheinlich darin, daß die 
Stabilität von Rahmenbedingungen der wirt-
schaftlichen Tätigkeit, aber auch von Koordi-
nationsversuchen zwischen den Akteuren er-
höht wird. Je langfristiger und komplexer ein 
Projekt wirtschaftlicher Zusammenarbeit, de-
sto mehr wächst die Rolle von Stabilität. Denn 
ohne eine einigermaßen gesicherte Stabilität 
wichtiger Rahmenbedingungen und vertragli-
cher Abmachungen können langfristige Ko-
operationsvorhaben nicht unternommen wer-
den. Dies gilt auch für die Funktion von 
Rechtsformen, solche Organisationsinstru-
mente zur Institutionalisierung von Koopera-
tion (Gesellschaft; Vertrag) zur Verfügung zu 
stellen, im Rahmen derer sich langfristige und 
komplexe Interdependenzen einigermaßen 
stabil organisieren lassen.

Diese Aufgabe, Stabilität für Nord-Süd-Wirt- 
schaftskooperation zu erhöhen, hat zu erhebli-
chen Kontroversen um das Wirtschaftsrecht 
der Nord-Süd-Beziehungen geführt: Industrie-
staaten machen sich seit langem eine sehr 
starre Auffassung von Stabilität — unter dem 
Stichwort „Investitionssicherheit' — zu eigen. 
Sie verlangen damit von Entwicklungslän-
dern, sich einem postulierten Rechtsprinzip 
der „Absoluten Vertragstreue“ zu beugen, 
selbst wenn solche langfristigen Verträge in 
einer Zeit erheblicher Verhandlungsschwäche 
des Entwicklungslandes geschlossen waren 
und wenn erhebliche Änderungen inzwischen 
den Vertrag obsolet und ungleichgewichtig er-
scheinen lassen.

Die Dritte Welt hat — unter Berufung vor al-
lem auf die „Neue Weltwirtschaftsordnung" — 
dem Grundsatz der „Investitionssicherheit“ die 
Konzeption der „Absoluten Staatssouveräni-
tät' entgegengesetzt. Unter Berufung auf den 
in den Prinzipien der „Neuen Weltwirtschafts-

Ordnung" verankerten Grundsatz der „Ständi 
gen Souveränität über natürliche Ressourcen' 
hat sie ein unbeschränktes Recht der Entwick 
lungsländer auf Nationalisierung und Revi. 
sion bestehender Investitionsverträge postu-
liert.
Eine Lösung dieses Konfliktes, beispielhaft für 
viele andere Fragen der „rechtlichen Dimen-
sion" einer „Neuen Weltwirtschaftsordnung", 
setzt voraus, daß die Funktion der Rechtsform 
nicht mehr als Förderung einer starren Unab-
änderlichkeit einmal abgeschlossener Ver-
träge begriffen wird, sondern als Schaffung 
und Verwendung rechtlicher Instrumente, die 
das prekäre Gleichgewicht zwischen notwen-
diger Stabilitätserwartung und unabdingbarer 
Anpassung stabilisieren. Die starre, oft gebets- 
mühlenhaft wiederholte Formel von der „Inve-
stitionssicherheit" wäre deswegen zu ersetzen 
durch eine Konzeption der „dynamischen Sta-
bilität", die den Interessen der Nord- und der 
Süd-Partner einer Wirtschaftskooperation 
Rechnung trägt und dadurch zur Basis eines 
Konsenses werden kann.
Bei all diesen grundsätzlichen Überlegungen 
darf man jedoch die Rolle der Rechsformen bei 
der Wirtschaftsentwicklung, und besonders 
bei der Organisation wirtschaftlicher Interde-
pendenz im Nord-Süd-Verhältnis nicht über-
schätzen: Was rein nationale Rechtsformen 
betrifft, die nur die inländische Wirtschafts-
entwicklung betreffen, so hängen Wirksam-
keit und Zweckmäßigkeit erheblich davon ab, 
ob sie sich in das sozio-ökonomische System 
des Entwicklungslandes integrieren oder nur 
ein importierter Fremdkörper bleiben. In vie-
len Staaten der Dritten Welt wird dies der Fall 
sein. Allerdings darf man nicht aus den Augen 
verlieren, daß die „Rezeption", d. h. Import und 
eigenständige Verarbeitung nichtnationaler 
Rechtsformen — etwa des Römischen Rechts 
— auch in der europäischen Wirtschafts- und 
Staatsentwicklung eine erhebliche Rolle ge-
spielt hat. Nur kann man nicht erwarten — 
wie in vielen anderen Prozessen der Entwick-
lung —, daß eine solche Rezeption innerhalb 
weniger Dekaden aus den importierten 
Rechtsformen wirksame rechtliche Strukturen 
zur Förderung nationaler Wirtschaftsentwick-
lung macht. Schließlich darf man auch nicht 
vergessen, daß das Entstehen von Systemen 
modernen Rechts in Begleitung der Industri-
alisierung nicht naturnotwendig ist, sondern 
auch spezifische soziale und kulturelle Vorbe-
dingungen der europäischen Welt spiegelt. In 
anderen Gesellschaftssystemen, etwa in Japan 
und weiteren asiatischen Staaten, scheint die 



Industrialisierung weitgehend ohne jene lega-
listischen Strukturen sich abgespielt zu haben, 
die wir in den westlichen Staaten kennen.
Gleichwohl läßt sich aus dieser Relativierung 
eines eurozentrischen Rechtsdenkens nicht 
folgern, daß die rechtliche Dimension der 
„Neuen Weltwirtschaftsordnung" letztlich 
doch keine große Bedeutung für die Entwick-
lung der Dritten Welt haben könne. Denn die 
Relativierung der Funktion der Rechtsform im 
Rahmen wirtschaftlicher Entwicklung bezieht 
sich primär auf die interne Dimension des Pro-
zesses nationaler Entwicklung. Die „Neue 
Weltwirtschaftsordnung" und die ihr zuzuord-
nende Suche nach neuen Rechtsformen der in-
ternationalen Wirtschaftsbeziehungen richten 
sich demgegenüber fast ausschließlich auf die 
internationale Dimension weltwirtschaftli-
cher Beziehungen. Diese internationale Ebene 
wird weitgehend von Rechtsformen struktu-
riert, und zwar sowohl auf der Ebene interna-
tionaler Organisationen, zwischenstaatlicher 
Beziehungen als auch der konkreten Projekt-
organisation und der Handelsbeziehungen, 
die im legalistischen Rechtsdenken der westli-
chen Gesellschaft entstanden sind und die die-
sen Ursprung nicht verleugnen.
Den Entwicklungsländern bleibt demnach nur 
übrig, sich auf eine Änderung dieser Rechts-
formen einzulassen. Ein vollständiger Rück-
zug aus der vom westlichen Rechtsdenken 
beherrschten Weltkultur wird zwar immer 
wieder versucht — meistens im Rahmen eines 
radikalen internen Systemwandels, regelmä-
ßig unter Berufung auf ideologisch oder reli-
giös geprägte Versuche kultureller Emanzipa-
tion und Identitätsfindung —, die Staaten der 
Dritten Welt werden jedoch auf längere Sicht 
nicht auf die Organisationsfähigkeit rechtli-
cher Regelungsformen verzichten können. 
Der Grund mag vor allem darin liegen, 
laß kaum ein Staat ohne internationale 
Wirtschaftsbeziehungen (Technologietrans- 
er; Rohstoffzufuhr; Export und Import; Kapi- 
alzufuhr) sein eigenes Entwicklungspro-
gramm durchführen kann und daß für komple- 
cere und langfristigere Kooperationsvorhaben 
lie stabilisierende Kraft rechtlicher Formen 

zur Organisierung der geplanten Interdepen-
denz kaum ersetzt werden kann.
Max Weber hat auf den notwendigen Zusam-
menhang zwischen bürokratisch organisierten 
Entscheidungsprozessen und der formalen Ra-
tionalität der Rechtsform hingewiesen. Wenn 
man davon ausgeht, daß komplexere Vorha-
ben der wirtschaftlichen Zusammenarbeit nur 
unter vollem Einsatz modern — und damit bü-
rokratisch-formal — organisierter Entschei-
dungsprozesse vonstatten gehen können — 
sowohl beim Staat als bei Unternehmen —, so 
zwingt dieses Bedürfnis die Teilnehmer von 
Großvorhaben dazu, ihre Planungserwartun-
gen und Koordinationserfordernisse auf ge-
meinsam akzeptierte rechtliche Instrumente 
abzustützen. Die steigende Bedeutung der Fi-
nanzierung und das entsprechende Drängen 
der Banken auf rechtlich abgesicherte Projekt-
planungen in Vertragsform sprechen ebenso 
für das Vordringen der Rechtskultur westli-
cher Provenienz in den Nord-Süd-Wirtschafts-
beziehungen wie das in der Sache identische 
Verhalten der staatssozialistischen Unterneh-
men, für die eine rechtlich abgesicherte 
Kooperationsform — regelmäßig durch ein. 
Netzwerk von zwischenstaatlichen Abkom-
men und Projektvertrag — unabdingbare Vor-
aussetzung für stabile Wirtschaftsbeziehun-
gen ist.
Im Ergebnis muß daher die Konzeption einer 
„Neuen Weltwirtschaftsordnung" bedeuten, 
daß Entstehungs- und Verwendungsbedingun-
gen der im Nord-Süd-Wirtschaftsverkehr ein-
gesetzten rechtlichen Instrumente den Ein-
tritt der Entwicklungsländer als selbständige 
Akteure des Weltwirtschaftssystems reflek-
tieren müssen. Dies verlangt eine Evolution 
dieser Instrumente und Institutionen zu ei-
nem Weltwirtschaftsrecht, das einmal die Auf-
gabe hat, die Wirtschaftsentwicklung der Drit-
ten Welt voranzutreiben, das aber vor allem 
eine gleichberechtigte Kooperation zwischen 
Nord und Süd organisieren soll und das 
schließlich — und dieser Aspekt gerät in der 
Nord-Süd-Debatte oft zu kurz — eine größere 
Kooperation zwischen den Entwicklungslän-
dern auf der Süd-Süd-Ebene fördern soll.

II. Die Nord-Süd-Debatte im internationalen Wirtschaftsrecht

ie rechtliche Dimension der Diskussion um 
lie „Neue Weltwirtschaftsordnung" konzen- 
riert sich vor allem auf die Beziehung des Ent- 
wicklungslandes zu ausländischen Unterneh- 
nen. Dieses Verhältnis ist deswegen zum An-

satzpunkt rechtlicher Kontroversen in politi-
scher Form — und politischer Kontroversen in 
rechtlicher Form — geworden, weil sich die 
Kritik der Dritten Welt an einer sie benachtei-
ligenden Struktur des Weltwirtschaftssystems 



an den ausländischen Unternehmen als unmit-
telbar sichtbaren Transmissionsriemen welt-
wirtschaftli 1cher Abhängigkeiten entzündet) .

Die gegenwärtige — und die politisch einge-
forderte — Transformation des Weltwirt-
schaftssystems muß ebenso zu einer Transfor-
mation derjenigen rechtlichen Regelungen 
führen, die einen Bezug zur Organisation 
„transnationaler" Wirtschaftskooperation ha-
ben. Dies drückt sich aus — auf der Mikro- 
Ebene der Unternehmenskooperation — in 
der Entwicklung der klassischen Rohstoffkon-
zession zum Projektvertrag transnationaler 
Wirtschaftskooperation. Gleiches gilt aber 
auch für das Makro-Verhältnis, d. h. die inter-
nationale Rahmenordnung der Wirtschaftsbe-
ziehung auf Projektebene. Den kontroversen 
Positionen auf beiden Ebenen soll im folgen-
den nachgegangen werden.

Investitionsschutz versus absolute Staats-
souveränität: Die Kontroverse auf der Ebene 
des Wirtschaftsvölkerrechts

Das klassische Völkerrecht entstand im 
Schoße der europäischen Völkerfamilie. Seine 
— wenig präzisen — Regeln mit Bezug auf in-
ternationale Wirtschaftsbeziehungnen drük- 
ken das gemeinsame Interesse dieser Staaten 
an gleichberechtigter Wirtschaftszusammen-
arbeit aus. Seine Fortentwicklung bis zur heu-
tigen Zeit wird bestimmt durch die Betonung 
des Investitionsschutzes, d. h. den Versuch, 
rechtliche Normen zu entwickeln, die den 
Gaststaat verpflichten, ausländischen Investo-
ren einen besonderen Schutz angedeihen zu 
lassen. Im Vordergrund dieses Investitions-
schutzkonzeptes steht der Versuch, Verträge 
zwischen Investoren und Gaststaaten — an 
sich schon ein Indiz für die geringe Verhand-
lungsmacht des Gaststaates gegenüber einem 
multi- oder transnationalen Unternehmen — 
nur noch dem Wirtschaftsvölkerrecht zu un-
terstellen, und zwar in der Form, daß nach Ab-
schluß des Vertrages der Gaststaat jede Rege-
lungsbefugnis im Hinblick auf das Vertrags-
projekt verliert. Ein Eingriff des Gaststaates in 
das Investitionsvorhaben — etwa Erhebung 
neuer Steuern, Importbeschränkungen, Ver-
pflichtung zu Beiträgen zur nationalen Wirt-

1) Damit soll nicht gesagt werden, daß es nur westli-
che Privatunternehmen sind, die sich die Schwäche 
vieler Entwicklungsländer zunutze machen; dem 
Verfasser sind aus seiner Beratungspraxis ebenso 
Fälle der Ausbeutung durch westliche Unterneh-
men wie durch Organisationen der „sozialistischen“ 
Staaten bekannt.

Schaftsentwicklung, Neuverhandlung ode 
Nationalisierung — wird damit zum Völker 
rechtlichen Delikt und macht den Gaststaa 
entschädigungspflichtig. Bilaterale Investi. 
tionsschutzabkommen bestärken diesen 
Schutz und drücken die fast ausschließliche 
Ausrichtung auf den Schutz des Investors aus 
Diese rechtlichen Konzeptionen werden er 
gänzt durch Sanktionsmöglichkeiten vielfälti-
ger Art (Kreditsperre; Entwicklungshilfe- 
sperre; Blockade von Absatzmöglichkeiten; 
Sanktionen intensiverer und politischerer Na-
tur), denen die rechtliche Ebene wiederum Le-
gitimationsmöglichkeiten liefert.
Die Entwicklungsländer haben diesen Positio-
nen des westlichen Völkerrechts eine konkur-
rierende Konzeption entgegengestellt; diese 
Position stellt vor allem auf die absolute und 
unbeschränkte Souveränität der Staaten ah 
über ihre Wirtschafts- und vor allem Rohstoff. 
politik selbständig zu entscheiden. Implizit be-
deutet diese Position, daß der Staat das Recht 
besitzt, jederzeit ausländisches Eigentum zu 
nationalisieren und eingegangene Verträge 
unter Berufung auf überwiegende Gemeinin-
teressen abzuändern. In der bilateralen Ab 
kommenspraxis haben nur wenige Staaten in 
relativ günstigen Verhandlungspositionen 
diese Position auch vollständig durchsetzen 
können; die oft zugestandenen Investitions-
schutzabkommen bezeugen dies. Aus diesem 
Grund haben die Entwicklungsländer vor al-
lem die Vollversammlung der Vereinten Na-
tionen mit dem ihnen günstigen Mehrheits-
verhältnis benutzt, um als Gemeinschaft der 
Dritten Welt ihre alternative Position zu for-
mulieren und sie mit der ihnen zur Verfügung 
stehenden Legitimität auszustatten.

Unter Juristen ist die derzeitige Situation um-
stritten. Während die Vertreter der Dritten 
Welt zum Teil davon ausgehen, daß mit den 
Resolutionen der UN-Vollversammlung be-
reits ein neues internationales Wirtschafts-
recht entstanden ist, gehen die westlichen Re-
gierungen — und ein Teil der dort beheimate-
ten Völkerrechtler — davon aus, daß den Re-
solutionen der UN-Vollversammlung keine 
rechtsschöpfende Wirkung zukommt, allen-
falls sieht man in ihnen ein Indiz für die Mei-
nungsbildung der Weltgemeinschaft. Kon-
sensfähig wird wahrscheinlich eine Kompro-
mißlösung sein: Man wird heute kaum noch
abstreiten können, daß die überwiegende 
Mehrheit der Staaten mit den Resolutionen;
der UN-Vollversammlung die Verbindlichkeit
des klassischen, von ihnen nicht geschaffenen
und nicht getragenen Völkerrechts der westli-



chen Staaten wirksam zurückgewiesen hat; 
mangels eines Konsenses zwischen investie-
renden und investitionsempfangenden Staa-
ten kann jedoch in diesen Resolutionen noch 
kein neues, allseits verbindliches Weltwirt-
schaftsrecht gesehen werden. Allenfalls lassen 
sich in einigen Bereichen Anzeichen dafür ab-
lesen, wohin der rechtsschöpfende und in den 
Resolutionen formalisierte Konsens der Welt- 
gemeinschaft sich entwickelt. Solche Anzei-
chen können wir vor allem in den gegenwärtig 
verhandelten „Verhaltenskodizes" sehen. Mit 
einem Verhaltenskodex für transnationale 
Unternehmen, für Technologietransfer, für 
Wettbewerbsbeschränkungen versuchen In-
dustrie- und Entwicklungsländer, gemeinsam 
akzeptierte Grundregeln der internationalen 
Wirtschaftsbeziehungen niederzulegen. Ge-
lingt es, einen solchen Verhaltenskodex zu 
verabschieden, und die Chancen stehen recht 
gut. so mag dieser zwar formell keine Rechts-
verbindlichkeit erhalten. Da aber im Konflikt 
zwischen westlichem Völkerrecht und den 
konkurrierenden Konzeptionen der Dritten 
Welt keine Einigung erreicht ist und da des-
wegen ein allgemein verbindliches und all-
seits akzeptiertes internationales Wirtschafts-
recht nicht (mehr) besteht, wird man im Zwei-
felsfall auf die Grundnormen künftiger Ver-
haltenskodizes als Ausdruck akzeptierter ver-
bindlicher Wertvorstellungen — und damit de 
facto als neues Weltwirtschaftsrecht — zu-
rückgreifen.

Freilich darf die praktische Wirksamkeit der 
Diskussionen und der langwierigen Prozesse 
der Normerzeugung auf der Ebene des inter-
nationalen Wirtschaftsrechts nicht über-
schätzt werden: Die Regeln des Wirtschafts-
völkerrechts betreffen grundsätzlich nur 
Pflichten der Staaten und üben keinen unmit-
telbaren Einfluß auf den Ablauf konkreter In-
vestitionsprojekte aus. Ob Normen traditio-
neller oder moderner Provenienz: die Not-
wendigkeit des Kompromisses zwischen sehr 
vielen und sehr wenig homogenen Staaten re-
sultiert im Regelfall in recht unbestimmt for-
mulierten Grundsätzen, deren Auslegung 
weitgehend den zuvor bestehenden Mei-
nungsunterschied widerspiegelt. Wenn auch 
die Normen des internationalen Wirtschafts-
rechts keinen unmittelbaren Effekt auf den 
tatsächlichen Ablauf der Wirtschaftsbezie-
hungen ausüben, so ist ihnen freilich eine indi-
rekte, vermittelnde Wirkung nicht abzuspre-
chen: So besteht einmal zwischen dem Prozeß 
der Evolution eines konkurrierenden Völker-
rechts der Dritten Welt in den Vereinten Na-

tionen und den Erfahrungen und nationalen 
Gesetzgebungen der Entwicklungsländer ein 
enger Rückkopplungsprozeß, in dem Erfah-
rungen aus beiden Ebenen sich anregen und 
überprüfen. In Verhandlungen zwischen 
transnationalen Unternehmen und Entwick-
lungsländern über konkrete Investitionspro-
jektverträge üben die Normvorstellungen — 
seien es die der Dritten Welt, der westlichen 
Völkerrechtslehre oder die bereits formulier-
ten Konsenspositionen — einen Einfluß aus, 
und zwar dadurch, daß im Falle der Kontro-
verse ein projektspezifischer Kompromiß zwi-
schen ihnen zu suchen ist, oder dadurch, daß 
sie Möglichkeiten des Kompromisses bereits 
vorformulieren. In Streitigkeiten über das In-
vestitionsvorhaben — sei es zwischen Staat 
und Unternehmen vor einem Schiedsgericht, 
oder sei es zwischen Gast- und Heimatstaat — 
bietet es sich schließlich an, mangels für beide 
Parteien gemeinsam verbindlicher Rechtsnor-
men auf ein vom Konsens getragenes interna-
tionales Wirtschaftsrecht zurückzugreifen. 
Insgesamt ist es also mehr die Funktion, Er-
wartungen zu definieren, Entscheidungsstan-
dards zu formulieren und gemeinsame Wert-
vorstellungen festzulegen, welche den Einfluß 
des entstehenden internationalen Wirt-
schaftsrechts auf die konkreten Projektbezie-
hungen des Weltwirtschaftssystems aus-
macht.

Ein transnationales Recht der Projektverträ-
ge: Sonderschutz für Entwicklungsländer?

Die Diskussion hat sich bisher vor allem auf 
die völkerrechtliche Dimension der „Neuen 
Weltwirtschaftsordnung“ konzentriert. Von 
erheblich größerer Bedeutung für die Wirt-
schaftsentwicklung der Dritten Welt ist es je-
doch aller Voraussicht nach, wie die konkre-
ten Projektbeziehungen zwischen dem Ent-
wicklungsland und dem ausländischen Unter-
nehmen, sei es in der Rolle als Investor oder 
als Kontraktor, geregelt werden. Hier versu-
chen die Gaststaaten zunächst, mit ihrem na-
tionalen Recht — insbesondere in Form von 
Investitions-, Zoll-, Steuer- und Kapitaltrans-
ferrecht — auf die rechtliche Regelung der 
Projektbeziehung Einfluß zu nehmen. Jedoch 
ist die Reichweite und die tatsächliche Gel-
tungskraft dieser nationalen Regelungsmacht 
durch die Verhandlungsmacht des jeweiligen 
Staates begrenzt: Während ein relativ einfluß-
reicher Staat — etwa Brasilien oder die Erdöl-
produzenten — seine Rechtsvorstellungen 
noch weitgehend durchsetzen kann, sind 



schwächere Entwicklungsländer dazu viel we-
niger im Stande. Sie sind oft gezwungen, auf 
die Konditionen des ausländischen Unterneh-
mens einzugehen, mangels Kenntnis oder 
mangels Existenz ihnen günstiger Konditio-
nen oder vor allem, weil sie sonst auf die für 
sie wesentliche Investition des transnationa-
len Unternehmens verzichten müssen.
Die Konzeption einer „Neuen Weltwirt-
schaftsordnung" hat für diesen Bereich Konse-
quenzen: Die derzeitig verwendeten Rechts-
formen zur Organisation der Projektkoopera-
tion (Investitionsverträge; Joint Venture-Ver-
träge; Anlagenverträge; Beratungsverträge; 
Managementverträge; Verträge der Industrie- 
Kooperation) beruhen meistens auf Modellen, 
die sich in den Wirtschaftsbeziehungen der 
Industriestaaten untereinander entwickelt ha-
ben. Für die spezifischen Schwächen und Be-
dürfnisse der Entwicklungsländer — mit Wirt-
schaftssystemen sehr empfindlicher Natur, die 
sich in einem Prozeß sehr beschleunigter 
Transformation befinden — sind diese Rechts-
formen der Projektkooperation häufig unge-
eignet. Diese Vertragsformen beruhen zudem 
häufig auf Arbeiten der Wirtschaftsverbände 
der industrialisierten Staaten (Branchenver-
bände; Internationale Handelskammer), die 
vornehmlich die Interessen ihrer Mitglieder 
und — legitimerweise — kaum die der pro-
spektiven Partner in der Dritten Welt berück-
sichtigen. Schiedsinstitutionen, ebenfalls ent-
standen und getragen in der Zusammenarbeit 
der internationalen Wirtschaftskreise der 
westlichen Staaten, tragen dazu bei, diese 
Rechtsformen durchzusetzen und fortzuent-
wickeln.
Die praktische Konsequenz der Konzeption 
einer „Neuen Weltwirtschaftsordnung" auf 
diesem Gebiet bedeutet, daß die bestehenden 
Rechtsformen der Nord-Süd-Wirtschaftsbe- 
ziehungen auf ihre Eignung für die besonde-
ren Probleme der Entwicklungsländer zu 
überprüfen sind. Dabei sind folgende Stan-
dards bei der Bewertung der „Entwicklungs-
eignung" der Rechtsformen der Projektkoope-
ration zu beachten:
— Das Prinzip, daß die Rechtsformen der Ko-
operation Rücksicht nehmen müssen auf die 
besondere Empfindlichkeit der Wirtschaftssy-
steme der Entwicklungsländer für Schlechter-
füllung von Projektverträgen. Rechtsformen 
sollten deswegen dazu beitragen, die Wahr-
scheinlichkeit und das Ausmaß von solchen 
Risiken zu verringern.
— Das Prinzip, daß die meisten Entwicklungs-
länder als schwächere Verhandlungspartner 

einen besonderen Schutz genießen müssen 
ähnlich wie bei schwächeren Vertragspart 
nern in der Bundesrepublik muß die Verband 
lungsmacht des Stärkeren durch das Rech 
kontrolliert und, wenn notwendig, ausgegli 
chen werden. In vielen Fällen kann dies be 
deuten, daß eine positive Diskriminierung zu 
gunsten der nationalen Wirtschaftsentwick
lung notwendig ist.
— Das Prinzip, daß die Projektzusammenar-
beit einen maximalen Beitrag zur nationalen
Wirtschaftsentwicklung leistet.
— Das Prinzip, daß die verwendeten Rechts-
formen einerseits zu der für eine langfristige
Projektkooperation notwendigen Stabilitäi 
beitragen und die Partner vor solchen Risiker
schützen, die eine langfristige und ernsthafte
Zusammenarbeit hindern würden, daß abe 
zugleich die Verträge eine derartige Anpas 
sungsfähigkeit besitzen, die angesichts der of
unausweichlichen Anpassungsbedürfnisse de: 
Entwicklungslandes eine Eskalation von Kon
flikten zwischen Investitionsschutz un<
Souveränitätsprärogative ausschließt.
Algerien hat solche Vorstellungen in Vertre
tung anderer Entwicklungsländer in einen
Memorandum für die OPEC niedergelegt 
Darin wird zugleich eine Verknüpfung de 
Ebene der Projektverträge mit der Ebene völ
kerrechtlicher Abkommen verlangt. Algeriei
argumentiert, daß die Industriestaaten, die au 
den Nord-Süd-Wirtschaftsbeziehungen ihre 
Unternehmen im Wege der Besteuerung Vor
teile ziehen und die diese Unternehmenstätig
keit durch bilaterale Investitionsschutzab
kommen zu decken bereit sind, auch für di 
Ergebnisse der Nord-Süd-Kooperation Ver
antwortung auf sich nehmen sollten.
Es ist problematisch, wie man derartige Vor
Stellungen von „entwicklungstauglicher
Rechtsformen der Nord-Süd-Wirtschaftskc
Operation am besten durchsetzen kann. Di 
Entwicklungsländer haben zunächst den We 
beschritten, in den Verhandlungen über Vei
haltenskodizes detaillierte Pflichten und Be 
dingungen für Projektverträge zu verlanget
Inzwischen hat sich herausgestellt, daß diese
Weg der internationalen Kodifizierung nich
zu einer für alle Projektsituationen verbindl 
chen und auch angemessenen Detailregelun 
führen kann, sondern allenfalls zu recht allge 
mein gehaltenen Grundsätzen, deren Beach 
tung letztlich doch dem Verhandlungsproze 
zwischen Gaststaat und Unternehmen oblieg
Aus diesem Grund erscheint es neben der En 
stehung von Verhaltenskodizes ebenso wie!



tig, wenn nicht noch wichtiger zu sein, solche 
Modell-Rechtsformen auszuarbeiten, die den 
Entwicklungsbedürfnissen der Dritten Welt in 
der Interaktion mit ausländischen Unterneh-
men Rechnung tragen. Solche Modellformen 
haben den Vorteil, daß sie mangels Rechtsver-
bindlichkeit leichter zu erarbeiten, zu ändern 
und den individuellen Bedürfnissen eines Pro-
jekts anzupassen sind. Darüber hinaus beein-
trächtigen sie nicht die Vertragsfreiheit der 
Partner, da sie nur Vorschläge, nicht aber ver-
bindliche Richtlinien sind. Einen prägenden 
Einfluß können solche Modell-Rechtsformen 

gleichwohl ausüben, denn sie beeinflussen die 
Verhandlungssituation, helfen die geringere 
Erfahrung schwächerer Entwicklungsländer 
auszugleichen und unterstützen diese bei der 
Formulierung ihrer Verhandlungsziele. Vor 
allem aber können solche Modellverträge ei-
nen schon ausgearbeiteten Kompromiß ent-
halten, der für konkrete Projektverhandlun-
gen einige Konfliktkosten zu vermeiden hilft. 
Mit Möglichkeiten der inhaltlichen Ausge-
staltung solcher Rechtsformen — und flankie-
render Institutionen — wird sich die weitere 
Untersuchung befassen.

III. Fortentwicklung bestehender Rechtsformen 
der Nord-Süd-Wirtschaftskooperation

Projektorganisation und Projektherrschaft

Auf der Projektebene der Kooperation finden 
seit einiger Zeit erhebliche Änderungen statt: 
Die traditionelle Form des langfristigen Enga-
gements der transnationalen Unternehmen in 
Entwicklungsländern war die vollständig be-
herrschte Tochtergesellschaft. Diese Form der 
Direktinvestition im Ausland wird zuneh-
mend aufgelöst durch neue Formen, die ein-
mal die Mitwirkung des Gaststaates, seiner 
Staats- oder Privatunternehmen einbeziehen, 
und in denen weiter die Bedeutung der durch 
Aktienbesitz vermittelten Herrschaft zurück-
geht. Während so auf der einen Seite die tradi-
tionelle Direktinvestition durch Tochterge-
sellschaften aufgeweicht wird, wächst ande-
rerseits die Langfristigkeit und die Komplexi-
tät gegenseitiger Leistungsverknüpfung in Ex-
port- und Lizenztransaktionen: Exportge-
schäfte werden zu Anlagenlieferungen; und 
der Anlagenlieferungsvertrag wird zu einer 
langfristigen Wirtschaftskooperation, in der 
der Kontraktor über technische Beratungs-
pflichten und Garantien für die langfristige 
Leistungsfähigkeit der Anlage einem Joint 
Venture-Investor in bezug auf geteilte Herr-
schaft und geteiltes Risiko sich annähert. Da- 
bei hat sich herausgestellt, daß die Auflösung 
ier traditionellen Rechtsform nicht eine Auf- 
ösung der Herrschaft des transnationalen Un- 
ernehmens mit sich bringen muß: Statt durch 
Aktienbesitz wird die Herrschaft durch lang- 
ristige Management-Verträge vermittelt, in 
lenen sich das vom Investor zum Kontraktor 
gewordene ausländische Unternehmen Herr-
schaftsrechte und Management-Rechte ver- 
raglich sichert. Die Einbindung in integrierte 
Weltkonzerne, die informationsmäßige und fi-

nanzierungsbezogene Abhängigkeit, sorgt 
weiter dafür, daß der ausländische Partner ei-
nen weiten Bereich von De-facto-Herrschaft 
ausüben kann.
In vieler Hinsicht kann man in den moderne-
ren Rechtsformen der Wirtschaftskooperation 
auf Projektebene neue Etiketten für alten 
Wein sehen. Die praktische Folgerung der 
Konzeption der „Neuen Weltwirtschaftsord-
nung“ kann jedoch nicht nur einen formalen 
Etikettenwechsel für die Projektzusammenar-
beit bedeuten, sondern muß dazu führen, daß 
entsprechend den Fähigkeiten des Entwick-
lungslandes und seiner Unternehmen graduell 
die tatsächliche Herrschaft vom ausländi-
schen Unternehmen übertragen wird. Dies 
kann dadurch geschehen, daß die Projektherr-
schaft einmal horizontal geteilt wird, und zwar 
dadurch, daß jeder der Partner für einzelne Be-
reiche die Herrschaft übernimmt, aber auch 
durch eine zeitvertikale Teilung von Herr-
schaft und Kontrolle, und zwar dadurch, daß 
mit dem Ablauf der Zeit der Gaststaat graduell 
die Projektoberherrschaft übernimmt und daß 
das ausländische Unternehmen dafür Sorge 
trägt, daß die staatlichen Organe dazu auch 
befähigt werden.

Entwicklungsbezogene Leistungspflichten

Die bisherige Vertragspraxis zu den Lei-
stungspflichten ausländischer Unternehmen 
ist weitgehend an den Binnentransaktionen 
zwischen Industriestaaten ausgerichtet. In In-
vestitionsverträgen zwischen einem ausländi-
schen Unternehmen und dem Gaststaat wur-
den regelmäßig dem Investor vor allem Rechte 
und Garantien gewährt. In Anlagenlieferungs-



vertragen garantiert der Kontraktor im Regel-
fall nur die Fehlerfreiheit der einzelnen Anla-
genelemente und gegebenenfalls die Produk-
tionsfähigkeit der Anlage bis zu einem Abnah-
mezeitpunkt. Beide Regelungsformen sind für 
ein Entwicklungsland nicht ausreichend: Es 
erwartet von der vom Investor in eigener Ver-
antwortung ausgeführten Investition, daß das 
Projekt — angesichts der eingeräumten Kon-
zessionen — nicht als Enklave funktioniert, 
sondern sich in die Wirtschaftsentwicklung 
integriert und dazu plangemäß beiträgt.
Bei Anlagenverträgen und anderen Dienstlei-
stungsvertragsformen ist eine Umorientie-
rung der Leistungspflichten und ihrer Garan-
tieformen auf die besonderen Bedingungen 
des Entwicklungsprozesses notwendig: Hier 
geht es darum, den Kontraktor zu verpflichten, 
nach seinen Möglichkeiten einen maximalen 
Beitrag zur Wirtschaftsentwicklung und zur 
maßgerechten Integration der gelieferten und 
oft noch gemanagten Anlage zu leisten. Dies 
bedeutet, daß das ausländische Unternehmen 
für einen erheblich längeren Zeitraum nach 
Produktionsbeginn der Anlage Verantwor-
tung und Risiko am Funktionieren der gelie-
ferten Anlage unter den konkreten — und oft 
vom Heimatstaat sehr unterschiedlichen — 
Bedingungen des Entwicklungslandes tragen 
muß.
Angesichts einer mangelhaften Infrastruktur, 
des Fehlens eines qualifizierten Arbeiter- und 
Technikerstamms und vielerlei anderer Pro-
bleme im Gaststaat bedeutet dies eine erhebli-
che Herausforderung. Letztlich kann eine sol-
che langfristigere, graduell auslaufende Betei-
ligung des Kontraktors nur durch Beteiligung 
am Ertrag nach besonderen Kriterien der Lei-
stungsfähigkeit der Anlage erreicht werden. 
Damit nähert sich der umfassend fortentwik- 
kelte Anlagenvertrag Formen der gemeinsam 
getragenen Investition — des Joint Ventu-
res.
Bei Investitionsprojekten mit voller Verant-
wortung des ausländischen Unternehmens ha-
ben sich in den letzten Jahren zunehmend um-
fassendere Pflichten entwickelt, die den Inve-
stor zu einer Integration des Projektes in das 
nationale Wirtschaftssystem motivieren sol-
len: Pflichten zur Verarbeitung von Rohstoffen 
im Gaststaat, zur Nachfrage von Gütern und 
Dienstleistungen auf dem nationalen Markt, 
zur Beteiligung des staatlichen Partners an 
Vermarktung und am Transport, zur Qualifi-
zierung der heimischen Arbeitskraft und zum 
Ersatz von ausländischen Technikern durch 
nationales Personal sollen zu diesem Ziel bei-

tragen. Die Konsequenz der Konzeption einei 
„Neuen Weltwirtschaftsordnung“ ist es, diese 
Entwicklung voranzutreiben und die schritt, 
weise eingeführten Pflichten mit wirksamen 
Sanktionen zu versehen. So läßt sich aus der 
Nichterfüllung von solchen Pflichten zum ma-
ximalen Beitrag für die Wirtschaftsentwick-
lung ein Recht des Staates zur Neuverhand-
lung der Rechtsgrundlagen eines Projektes 
folgern.

Technologie-Transfer
und Wettbewerbsbeschränkungen

Ein wichtiger Faktor der Wirtschaftsentwick-
lung der Dritten Welt ist die Verfügung über 
und der sachgemäße Einsatz von angemesse-
nen Technologien. Nach Ansicht der Entwick-
lungsländer sind die Bedingungen, zu denen 
Technologien von Nord nach Süd im Rahmen 
der Wirtschaftskooperation übertragen wer-
den, zu restriktiv und beschränken den an sich 
möglichen Technologie-Transfer. Als Konkre-
tisierung der „Neuen Weltwirtschaftsordnung" 
kann man deswegen die Verhandlungen für 
einen „Verhaltenskodex für Technologie- 
Transfer“ ansehen, die sich ihrem Ende nä-
hern. Dieser Kodex wird voraussichtlich rela-
tiv detaillierte Richtlinien für den Technolo-
gie-Transfer aufstellen; vor allem werden be-
stimmte Beschränkungen des Transfers, wie 
sie sich typischerweise in Lizenz- und anderen 
Technologie-Transfer-Verträgen finden, für 
unzulässig erklärt. Anhand dieses Beispiels ist 
auf die bereits ausgeführte Grenze der Wirk-
samkeit juristischer Instrumente zurückzu-
kommen: Ein solcher Kodex mag zwar Anlaß 
für Entwicklungsländer sein, Verträge mit 
ausländischen Unternehmen genauer auf
„restriktive Abreden“ zu kontrollieren; ein gro-
ßer Teil der Beschränkungen des Technologie- 
Transfers entsteht jedoch nicht aufgrund ver-
traglicher Klauseln, sondern aufgrund der Ge-
schäftspolitik der Unternehmen. Diese ist wie-
derum mit staatlicher Kontrolle nur wenig zu 
beeinflussen. Darüber hinaus ist es fraglich, ob
es wirklich die restriktiven Praktiken der Un-
ternehmen allein sind, die die Verwendung;
angemessener Technologien in Entwicklungs-
ländern behindern. Es ist hier vielleicht zu
sehr ein legalistischer Blick zu den Industrie-
ländern, der die Erkenntnis verhindert, daß es
vor allem die eigenen Anstrengungen der Un-
ternehmen der Dritten Welt sind, denen die
Verantwortung zufällt, angemessene Techno-
logie zu besorgen, selbst zu entwickeln und
anzuwenden.



Ein oft mit dem Technologie-Transfer zusam-
menhängender Bereich betrifft die Wettbe-
werbsbeschränkungen durch Unternehmen, 
welche die Exportanstrengungen der Ent-
wicklungsländer hemmen oder auf andere 
Weise ihre Entwicklung hindern, etwa da-
durch, daß ein Staat sich bei der Versorgung 
mit Gütern und Dienstleistungen aus dem 
Ausland mit einer Absprache der theoretisch 
miteinander konkurrierenden Unternehmen 
konfrontiert sieht Hier verwirklicht sich ein 
weiteres Element der „Neuen Weltwirt-
schaftsordnung'1 in den „Grundsätzen und Re-
geln zur Kontrolle wettbewerbsbeschränken-
der Geschäftspraktiken", die derzeit von den 
Vereinten Nationen verabschiedet werden. Es 
geht einerseits um die Unzulässigkeit einer 
Reihe von wettbewerbsbeschränkenden Abre-
den zwischen Unternehmen, andererseits aber 
auch darum, Wettbewerbsbeschränkungen zu-
gunsten von im Aufbau stehenden Industrien 
in den Entwicklungsländern im Wege einer 
Vorzugsbehandlung zuzulassen. Auch hier 
kommt es darauf an, von den rechtlichen In-
strumenten nur einen Anfang oder einen Teil-
beitrag, nicht aber die gesamte Lösung des 
Problems zu erwarten. Sonst besteht die Ge-
fahr, daß man die mit der Konzeption der 
»Neuen Weltwirtschaftsordnung" aufgeworfe-
nen Probleme mit dem Erlaß weltweit gelten-
der — und dementsprechender unbestimmter 
— Regeln und Grundsätze bereits für gelöst 
ansieht.

Kontrolle transnationaler Unternehmen

Angesichts des oft erheblichen Verhandlungs-
machtvorteils transnationaler Unternehmen 
und deren Grundprinzip, nicht das Interesse 
eines einzelnen Entwicklungslandes und der 
dort befindlichen Tochtergesellschaft, son-
dern das Gesamtinteresse des Weltkonzerns 
zu maximieren, besitzen Entwicklungsländer 
ein erhebliches Anliegen an einer Erweite- 
nmg ihrer Fähigkeit zur Kontrolle und Steue- 
rung der Aktivitäten solcher Unternehmen.
Ein Grundprinzip der Konzeption der „Neuen 
Weltwirtschaftsordnung“ ist denn auch die 
„Ständige Souveränität“ über Rohstoffe und 
Wirtschaftspolitik. Praktisch bedeutet dies, 
daß den Entwicklungsländern die Möglichkeit 
zugestanden werden muß, wirksam die Tätig-
keit der transnationalen Unternehmen zu 
steuern, soweit dies für ihre Wirtschaftsent-
wicklung von Bedeutung ist Verwirklicht 
worden ist diese Konzeption zunächst einmal 
in einer Reihe von Investitionsgesetzen (etwa: 

Brasilien, Mexiko, Anden-Pakt), mit denen Be-
dingungen und Möglichkeiten der Investition 
durch ausländische Unternehmen einem Ge-
nehmigungsverfahren unterworfen sind. Eine 
andere — interne — Ausrichtung des Kon-
trollgedankens ist durch die Politik nationaler 
Beteiligung an ausländischen Investitionen 
durchgeführt worden; so sind in einer Reihe 
von Staaten Joint Ventures mit staatlichen 
Unternehmen vorgeschrieben; in anderen Be-
reichen wird der Investor verpflichtet, einen 
Teil des Aktienbesitzes seiner Tochtergesell-
schaften Staatsangehörigen des Gaststaates 
anzubieten. Auch diese Maßnahmen können 
nur einen begrenzten Erfolg herbeiführen: 
Denn einmal hängt die Durchsetzung von der 
Verhandlungsmacht des Gaststaates ab; dar-
über hinaus läßt sich die weltweite Strategie 
von Großunternehmen nur durch eine ent-
sprechende weltweite Kontrollstrategie auf 
internationaler Ebene begegnen.

Dementsprechend wird derzeit — mit Aus-
sicht auf Erfolg — im Rahmen der Vereinten 
Nationen um einen „Verhaltenskodex für 
transnationale Unternehmen“ verhandelt. Er 
soll — ohne Rechtsverbindlichkeit beanspru-
chen zu können — Pflichten der Unternehmen 
gegenüber den Entwicklungsländern, aber 
auch einige Rechte der Unternehmen gegen-
über den Gaststaaten festlegen. Das 1976 ge-
schaffene UN-Zentrum für transnationale Un-
ternehmen soll in diesem Zusammenhang 
Entwicklungsländern technische Hilfe gewäh-
ren. Aber auch hier ist Skepsis gegenüber der 
Erwartung einer allzu großen Wirksamkeit 
angebracht. Denn einmal wird der Kodex nur 
relativ unbestimmte Pflichten enthalten; ef-
fektive Sanktionen zu ihrer Durchsetzung 
werden kaum vereinbart werden können. Es 
handelt sich demnach hierbei mehr um eine — 
insoweit wertvolle — gemeinsame Absichtser-
klärung der Mitgliedsstaaten der Vereinten 
Nationen. Im Endeffekt ist für die Kontrollfä-
higkeit der Entwicklungsländer entscheidend, 
ob sie einmal — auf der nationalen Ebene — 
einigermaßen wirksame Strukturen staatli-
cher Wirtschaftsaufsicht und eigenständiger 
Unternehmen zur Kontrolle über und zur Part-
nerschaft mit den transnationalen Unterneh-
men aufzubauen imstande sind. Ebenso ist — 
auf der internationalen Ebene — entschei-
dend, inwieweit die einzelnen Entwicklungs-
länder fähig sind, wirksam sich miteinander 
abzusprechen und die Strategie der Unterneh-
men, einzelne Staaten im Wettbewerb um In-
vestitionsgarantien und Investitionsförderun-
gen auszuspielen, zu konterkarieren. Hier sind 



die Resolutionen internationaler Konferenzen 
zwar voll von hochgemuten Erklärungen zur 
Solidarität mit der Dritten Welt; in der Praxis 
überwiegt aber häufig gegenseitiges Miß-
trauen und das Fehlen institutionalisierter 
Möglichkeiten zur Verhandlungskoordination 
der Staaten gegenüber den transnationalen 
Unternehmen.

Streitschlichtung und Vertragsanpassung

Auf dem Gebiet der Streitschlichtung über-
wiegt derzeit die von der westlichen Wirt-
schaft geprägte internationale Schiedsge-
richtsbarkeit, insbesondere bei der Internatio-
nalen Handelskammer und dem Schiedszen-
trum für Investitionsstreitigkeiten der Welt-
bank. Seitens der Entwicklungsländer — und 
vor allem der lateinamerikanischen Staaten — 
wird gegen diese Schiedsgerichtsbarkeit ein-
gewandt, sie sei in ihren Strukturen und in den 
angewandten Rechtsprinzipien auf die Usan-
cen und Bedürfnisse der transnationalen Un-
ternehmen ausgerichtet und könne nicht ein 
Recht anwenden, das die Grundprinzipien der 
„Neuen Weltwirtschaftsordnung" verwirkli-
che. Diese Abneigung wird gestützt auf Erfah-
rungen der lateinamerikanischen Staaten, 
aber auch von anderen Entwicklungsländern 
in neuerer Zeit mit einigen Schiedssprüchen 
in Investitionsstreitigkeiten: Waren hier — 
wie regelmäßig — „Rechtshonoratioren" west-
licher Staaten zur Entscheidung berufen, so 
beruhte ihr Schiedsspruch auf dem traditio-
nellen westlichen Völkerrecht mit seiner sy- 
,stemimmanenten Neigung zum Vorrang des 
Investitionsschutzes. Andererseits sind aber 
Schiedsverfahren an sich ein durchaus geeig-
netes Mittel, um die oft unausweichlichen 
Konflikte in einer für Kompromiß und Koope-
ration förderlichen Stimmung zu bewältigen. 
Konsequenz des Konzeptes einer „Neuen 
Weltwirtschaftsordnung" wäre deswegen die 
Einrichtung von Schiedsverfahren, die für In-
dustrie- wie Entwicklungsländer akzeptierbar 
sind — möglichst unter der Ägide der Verein-
ten Nationen und mit dem Auftrag, Rechts-
prinzipien auszubilden und anzuwenden, die 
den Entwicklungserfordernissen der Dritten 
Welt Rechnung tragen.
In diesem Rahmen läßt sich auch dem Problem 
der Stabilität in ihrem Spannungsverhältnis zu 
Anpassungserfordernissen Rechnung tragen: 
Wie bereits ausgeführt, ist die Lösung der 
fruchtlosen Kontroverse zwischen Investi-
tionssicherheit auf der einen Seite und absolu-
ter Staatssouveränität auf der anderen Seite in 

flexiblen Vertragsformen und gemeinsam ak-
zeptablen Verfahren der Vertragsanpassung 
zu suchen. Hier geht es auch darum, Stabilität 
nicht als nur von den Industriestaaten vertre. 
tene Forderung an die Dritte Welt zu verste-
hen, sondern als eine vor allem für die Ent-
wicklungsländer notwendige Rahmenbedin- 
gung langfristiger Wirtschaftskooperation. 
Die Verwirklichung der Grundsätze der 
„Neuen Weltwirtschaftsordnung" würde hier 
bedeuten, in den Normen eines künftigen 
Weltwirtschaftsrechts, aber auch in Vertrags-
formen der Wirtschaftskooperation Kriterien 
und Verfahren zur periodischen Anpassung 
langfristiger Projektverträge vorzusehen. Ein 
den Vereinten Nationen zugeordnetes Organ 
internationaler Streitschlichtung könnte auf 
Antrag der Parteien die Aufgabe der Vertrags- 
anpassung übernehmen, wenn die Partner 
selbst nicht zu einer Einigung gelangen.

Regierungsabkommen 
zur Projekt-Kooperation

Von den Entwicklungsländern wird verlangt 
daß die westlichen Industriestaaten — ent-
sprechend der Praxis der staatssozialistischen 
Länder •— eine größere Mitverantwortung für 
die Aktivitäten ihrer Unternehmen in der 
Dritten Welt auf sich nehmen. Einige Länder 
— etwa Frankreich — sind aufgrund der tradi-
tionell starken Rolle des Staates in den Wirt-
schaftsbeziehungen dazu auch in größerem 
Maße bereit gewesen. Regelmäßig beschränkt 
sich die unmittelbare Beteiligung der westli-
chen Staaten an der Projekt-Kooperation 
durch Unternehmen darauf, mit Hilfe von bila-
teralen Investitionsschutzabkommen die In-
vestitionssicherheit vom Entwicklungsland 
garantieren zu lassen und mit Hilfe von Dop-
pelbesteuerungsabkommen die fiskalische Be-
lastung ihrer Unternehmen durch Tätigkeit in 
Entwicklungsländern gering zu halten.
Zu einer unmittelbaren Projektverantwortung 
ist die Bundesrepublik bisher nur in Ausnah-
mefällen bereit gewesen, vor allem dann, 
wenn es darum ging, die Versorgung der Bun-
desrepublik mit Uran durch ein Entwicklungs-
land sicherzustellen. Dies spiegelt die in Tei-
len der Regierung vorherrschende ordo-libe- 
rale Schule wieder, nach der der Staat allen-
falls günstige Rahmenbedingungen schaffen 
darf, aber nicht unmittelbar am Wirtschaftsge-
schehen sich beteiligen kann. Daß diese Theo-
rie in der Praxis des bundesrepublikanischen 
und des europäischen Wirtschaftssystems von 
der Realität einer „mixed economy" überholt 



ist, liegt auf der Hand. Sie entspricht weder 
unbedingt den Interessen der Wirtschaft noch 
denen der Bundesrepublik selbst, die sich im 
Direktkontakt zu Staaten der Dritten Welt Ga-
rantien hinsichtlich der Rohstoff- und Ener-
gieversorgung im Austausch gegen Garantien 
entwicklungsbezogener Investitionsleistun-
gen und des Zuganges zu den deutschen 
Märkten beschaffen kann. Schließlich ist es 
nicht unwahrscheinlich, daß der Wettbewerb 
anderer Staaten diejenigen Teile der Regie-
rung unterstützt, die bereits in größerem 
Maße unmittelbare Projektbeteiligung im Um-
gang mit den Entwicklungsländern zu über-
nehmen bereit waren. Auch sind durchaus 
Möglichkeiten der staatlichen Projektbeteili-
gung denkbar, die der Privatwirtschaft nicht 
nur wesentliche Entscheidungsautonomie 
überlassen, sondern sogar diejenigen Risiken 

abnehmen, die die Privatwirtschaft aus vieler-
lei Gründen nicht zu übernehmen bereit war. 
Zwischenstaatliche Regierungsabkommen 
können entweder einen Rahmen für Projekt-
verträge zwischen Unternehmen abgeben und 
dabei Regeln hinsichtlich der Streitschlich-
tung, des Marktzugangs für Produkte aus dem 
Projekt, der Investitionsstabilität und der Miß-
brauchskontrolle vorsehen; sie können aber 
auch Teile der Projektrisiken für Unterneh-
men (politische und wirtschaftliche Risiken) 
und Entwicklungsland (Risiko einer nicht ent-
wicklungsbezogenen Leistung und Schlech-
terfüllung) übernehmen. Teilweise geschieht 
dies bereits jetzt insoweit, als staatliche Betei-
ligungsgesellschaften (etwa: Deutsche Ent-
wicklungsgesellschaft) sich am Risikokapital 
deutscher Investitionen in Entwicklungslän-
dern beteiligen.

IV. Besondere Rechtsformen zur Förderung 
der Süd-Süd-Wirtschaftsbeziehungen

Seitens der Industriestaaten, aber auch seitens 
der Entwicklungsländer wird häufig überse-
hen, daß ein wesentlicher Faktor einer „Neuen 
Weltwirtschaftsordnung'' die Entwicklung der 
wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den 
Staaten der Dritten Welt ist. In der überkom-
menen Wirtschaftsstruktur bewegt sich der 
wirtschaftliche Austausch — oft aufgrund ko-
lonialer Vergangenheit — vor allem zwischen 
den Staaten der Dritten Welt und den Indu-
striestaaten, obgleich aufgrund einer Reihe 
von Gründen — geographische Nähe, kultu-
relle und sprachliche Verwandtschaft, ähnli- 
che Probleme der Wirtschaftsentwicklung — 
wirtschaftliche Integration und Kooperation 
wischen den Staaten einer Region besonders 
mtwicklungsfähig erscheint.
In der Tat haben auch eine Reihe internationa-
ler Konferenzen die wirtschaftliche und tech- 
nische Zusammenarbeit zwischen Entwick- 
ungsländern zu einem vorrangigen Ziel er- 
klärt. Wie so oft, entspricht diese Dritte-Welt- 
Rhetorik nicht den Tatsachen: Versuche wirt-
schaftlicher Integration scheitern häufig an 
der inneren Schwäche der beteiligten Staaten, 
in historischem — und oft aus internen Grün-
den fortgeschürtem — Mißtrauen gegeneinan-
der, an der hohen Instabilität politischer 
Strukturen und an ihrer Inkompatibilität. Nur 
die Gruppe der ASEAN-Staaten und der An-
den-Pakt haben ein gewisses Maß an Integra- 
ionsfähigkeit bisher bewiesen. Diese Schwä-

che ist um so schwerwiegender, als viele der 
neugeschaffenen Staaten kaum eine eigen-
ständige wirtschaftliche Lebensfähigkeit be-
sitzen.
Ein wichtiges Element der rechtlichen Dimen-
sion der „Neuen Weltwirtschaftsordnung" be-
steht deswegen in Rechtsformen, deren 
Hauptzweck es ist, die Integrations- und Ko-
operationsfähigkeit zwischen den Staaten der 
Dritten Welt zu fördern. Grundgedanke sol-
cher rechtlicher Instrumente muß es sein, die 
Wettbewerbsnachteile von Unternehmen aus 
Entwicklungsländern gegenüber den transna-
tionalen Unternehmen der Industriestaaten 
auszugleichen. Dies wird häufig eine positive 
Diskriminierung zugunsten von Projekten der 
Süd-Süd-Wirtschaftskooperation bedeuten. 
Auch hat die Frage der Stabilität und ihrer An-
nexfunktionen — Streitschlichtung und Risi-
koabsicherung — im Süd-Süd-Zusammenhang 
eine besondere Bedeutung, da Unternehmen 
aus Entwicklungsländern weniger fähig sind, 
die erheblichen politischen und wirtschaftli-
chen Risiken transnationaler Wirtschaftsko-
operation zu verarbeiten. Eine Reihe von kon-
troversen Diskussionspunkten der Nord-Süd- 
Diskussion — Investitionsstabilität, Streit-
schlichtung, zwischenstaatliche Kooperations-
abkommen — kann deswegen im Süd-Süd- 
Dialog eine besondere Qualität gewinnen. 
Schließlich kann die Diskussion um geeignete 
Rechtsformen der Süd-Süd-Kooperation nicht 



an den Erfahrungen der wirtschaftlichen Inte-
gration in der Europäischen Gemeinschaft 
und dem Rat für Gegenseitige Wirtschaftshilfe 
vorbeigehen. Dort ist die wirtschaftliche Inte-
gration stets begleitet gewesen von einer Har-
monisierung des auf grenzüberschreitende 

Transaktionen anwendbaren Wirtschafts, 
rechts. Auch haben sich in diesen Integra- 
tionsprozessen eine Reihe von Methoden her. 
ausgebildet, die für die Rechtsvereinheitlj. 
chung von Integrationsregionen der Dritten 
Welt von Bedeutung sein können.

V. Die Beteiligung der Bundesrepublik Deutschland 
an der Entstehung einer „Neuen Weltwirtschaftsordnung"

Die Bundesrepublik hat ein erhebliches Eigen-
interesse an einer in Stabilität verlaufenden 
Wirtschaftsentwicklung der Dritten Welt. 
Schon jetzt ist sie nicht nur in der Rohstoffver-
sorgung auf Entwicklungsländer angewiesen, 
und diese Abhängigkeit wird voraussichtlich 
wachsen. Stärker noch wirkt die dynamische 
Nachfrage aus der Dritten Welt nach hoch-
qualifizierten Industrieprodukten und techno-
logischen Dienstleistungen als Wachstumsan-
reiz und Garant von Arbeitsplätzen. Eine 
„Neue Weltwirtschaftsordnung'', verstanden 
als die Institutionalisierung einer gleichbe-
rechtigten Interdependenz auf der Ebene in-
ternationaler Institutionen und auf der Ebene 
von Projektverträgen zur Wirtschaftskoopera-
tion, entspricht demnach dem Eigeninteresse 
der Bundesrepublik, da sie zu der Stabilität der 
Wirtschaftsentwicklung beiträgt. Demgegen-
über erscheint die offizielle internationale 
Wirtschaftspolitik zu oft als ein vor allem de-
fensives Beharren auf bundesdeutschen Me-
thoden und Ordnungsvorstellungen — vor al-
lem einem auf den Weltmaßstab projizierten 
Ordo-Liberalismus —, die ihre Eignung zur Lö-
sung der Probleme einer „mixed economy” auf 
Weltebene nicht bewiesen haben. Häufig wird 
so auch den bundesdeutschen Predigten der 
Verweis auf eine ganz andersläufige deutsche 
Praxis entgegengehalten; dies gilt nicht nur 
für die EG-Marktordnungen oder die durch-
aus aktive Wirtschaftsintervention in vielen 
Bereichen, sondern vielmehr für die deutsche 
Wirtschaftsgeschichte, in denen der diskrimi-
nierende Schutz inländischer Industrien 
(„Deutscher Zollverein'') und die aktive Staats-
intervention entscheidende Faktoren der In-
dustrialisierung waren. Ein doktrinärer Ordo- 
Liberalismus im Weltmaßstab ignoriert nicht 
nur die ganz anderen Sachzwänge vieler Ent-
wicklungsländer, sondern er vergißt auch, wel-

che Art der Industrialisierung im Deutschen 
Reich aus einem Agrarland einen hochentwik. 
kelten Industriestaat hervorgebracht hat.
Darüber hinaus vergibt eine derartig defen-
sive internationale Wirtschaftspolitik viele 
Chancen, eigenständig deutsche Modelle der 
Wirtschaftsentwicklung in den Prozeß der 
Entwicklung der Dritten Welt einzubringen. 
Die soziale Marktwirtschaft, ihre Kombination 
staatlicher Rahmen-, aber auch unmittelbarer 
Projektförderung, die Kontrolle des Mißbrau-
ches wirtschaftlicher Macht sowohl im großen 
(Wettbewerbsrecht) als auch im kleinen (Ver-
braucherschutz; Ausgleich ungleichgewichti-
ger Verhandlungssituationen durch Eingriffe 
in die Vertragsfreiheit) können eine Reihe von 
Erfahrungen beisteuern, die im ungleichge-
wichtigen Nord-Süd-Umgang von Bedeutung 
sein können. Das gleiche gilt etwa für das Mo-
dell der Unternehmensmitbestimmung: Wäh-
rend in der Bundesrepublik die Mitbestim-
mung als solche — auf Betriebs- und Unter-
nehmensebene — weitgehend vom Grund-
konsens getragen ist, hat die bundesdeutsche 
internationale Wirtschaftspolitik bisher ängst-
lich davor zurückgeschreckt, dieses Modell als 
eine Möglichkeit der Kontrolle transnationa-
ler Unternehmen auf Weltebene vorzuschla-
gen. Betrachten wir viele der im Konzept der 
„Neuen Weltwirtschaftsordnung“ liegenden 
Ziele und Instrumente, so drängt sich der Ver-
gleich mit einer Wirtschaftsentwicklung auf, 
die in Deutschland vom liberalen Wirtschafts-
system zur sozialen Marktwirtschaft mit „Mi- 
xed-economy"-Elementen geführt hat. Daß 
eine solche Entwicklung die Stabilität des Ent-
wicklungsprozesses gefördert hat, liegt für das 
deutsche Beispiel auf der Hand. Daß es die 
Stabilität auch im Weltmaßstab zu fördern ge-
eignet ist, bleibt zumindestens eine plausible 
Hypothese.



VI. Schlußfolgerung: Vom Eurozentrismus zum Geozentrismus

Ein Leitmotiv, das für die Evolution einer 
Neuen Weltwirtschaftsordnung" Geltung be- 
anspruchen kann, ist die Notwendigkeit eines 
Überganges vom „Eurozentrismus" zum „Geo- 
jentrismus". Das juristische Weltbild — und 
nur dieses steht in dieser Untersuchung zur 
Debatte — wird beherrscht von Wertvorstel- 
ungen, von Rechtsformen und von Denkwei-
sen, die in dem historischen Prozeß der euro- 
päischen Entwicklung entstanden sind. Mit 
liesen Maßstäben werden auch die Beziehun- 
zen zur Dritten Welt gestaltet und gemessen. 
Eine wesentliche Erfahrung, die dabei ge- 
nacht werden muß, ist, daß diese eurozen-
trisch orientierten Rechtsvorstellungen von 
der Dritten Welt nicht mehr anerkannt wer-
fen. Es ist abzusehen, daß der europäische 
octroi von Wert- und Rechtsvorstellungen im-
mer häufiger zu Versuchen führt, eine eigene 
Identität im diametralen Gegensatz zu diesen 
fremden westlichen Kulturprodukten aufzu- 
bauen. Die gegenwärtigen Konvulsionen im 
Iran sind nur ein Beispiel für diesen Prozeß 
ler Haßliebe, der Rezeption und Ablehnung, 
de er der westlichen Zivilisation in den Ent- 
nicklungsländern widerfährt. Wer nicht die 
Embleme der Identitätsfindung in Entwick- 
ungsländern kennt, deren eigene Identität 
rerstört ist, ohne daß eine neue, festgebaute 
Identität an deren Stelle getreten ist, der wird 
len relativen und historischen Charakter der 
m eigenen Land zumeist noch als selbstver-
ständlich angesehenen Wertvorstellungen 
sher verstehen.
ie Konzeption einer „Neuen Weltwirt- 
chaftsordnung" ist noch nicht Ausdruck einer 
ler westlichen Rechtskultur diametral entge- 
engesetzten „alternativen" Rechtskonzeption: 

iie spiegelt in vielem das Bestreben der zu- 
neist westlich geprägten Eliten der Dritten 
Veit, als gleichberechtigte Partner im Konzert 
ler Industriestaaten mitspielen zu dürfen. Sie 
liefet aber Gelegenheit, den Versuch eines 
ächt mehr eurozentrisch formulierten Grund- 
onsenses für Wirtschaftsbeziehungen zu un- 
ernehmen. Ein solcher Versuch verlangt, daß 
nhaltlich — aber auch, und vielleicht noch 
iel mehr symbolisch — das Streben der Ent- 
vicklungsländer nach Teilhabe an der Erzeu- 
ung von Rechtsformen und universalen 
Vertstandards ernst genommen wird. Es ver- 
angt Konzessionen, die soweit gehen müssen, 
aß auch das, was wir als selbstverständlich 
nd sachzwangmäßig richtig halten, manch- 
al geopfert werden muß. Denn was von der 

westlichen Rechtskultur auch auf der Welt-
ebene noch Universalität beanspruchen kann, 
hängt weniger von unserem defensiven Behar-
ren als von der Konsensbereitschaft der jun-
gen Staaten der Dritten Welt ab. Diesen Pro-
zeß mag man dialektisch sehen: Es gibt viel-
leicht viele Rechtsformen, die in sich vernünf-
tig sind und den Sachzwängen einer indu-
strialisierten Gesellschaft entsprechen. Solche 
Rechtsformen dürfen aber nicht den sich ent-
wickelnden Wirtschaftssystemen aufgestülpt 
werden, sondern müssen von diesen Gesell-
schaften selbst — unter Verarbeitung von 
Außeneinflüssen — geschaffen werden. Wie 
in der Rezeption des Römischen Rechts in Eu-
ropa mag manche Rechtsform europäischen 
Ursprunges nach einem Prozeß unbeschränk-
ten Imports, spontaner Zurückweisung, von 
den Entwicklungsländern letztlich doch als 
Ausdruck eigener Identität nach entsprechen-
der Anpassung akzeptiert werden können. Ein 
solcher Prozeß der auf aktiver Anpassung be-
ruhenden Rezeption kann jedoch nicht künst-
lich beschleunigt werden.
Schließlich ist die Evolution eines Weltwirt-
schaftsrechtes nicht nur eine Frage des kon-
flikthaften Transfers von Rechtsvorstellungen 
von Nord nach Süd: Die Kulturen vieler Staa-
ten der Dritten Welt haben Streitschlich-
tungsmechanismen nicht-legalistischer Art 
entwickelt, die in vielem den immens kompli-
zierten und kostspieligen Rechtsmaschinerien 
der westlichen Staaten in bezug auf Flexibili-
tät, auf soziale Befriedigungswirkung und auf 
soziale Kosten überlegen sind. Nur die Arro-
ganz eines absoluten Eurozentrismus wird das 
eigene Rechtssystem und die daraus folgen-
den Rechtsvorstellungen und Verfahren als 
der Weisheit letzten Schluß ansehen. Gerade 
der sich überall ausbreitende Legalismus, die 
immer länger wachsenden, komplizierteren, 
personalintensiven und nur hochspezialisier-
ten Rechtsexperten noch einsichtigen Verfah-
ren der Entscheidung in Industriestaaten, das 
ungebremste Wachstum juristischer Texte — 
von Gesetzen bis zu einzelnen Projektverträ-
gen — setzt ein deutliches Fragezeichen hin-
ter jene Selbstverständlichkeit, mit der die le-
galistische Methode der Konfliktbewältigung 
und Zukunftsicherung als Sachzwang einer 
post-industriellen Gesellschaft ausgegeben 
wird. Auch in diesem Bereich mag es sinnvoll 
sein, nicht — aus Entwicklungs- und Industrie-
staaten — den Blick immer auf den Transfer 
von Nord nach Süd zu richten, sondern ebenso 



auf die noch unbeschriebenen Möglichkeiten 
des Transfers von Süd nach Nord. Ein künfti-
ges, auf einem Weltkonsens aufgebautes 
Weltwirtschaftsrecht sollte deswegen nicht 
als statisches System von Rechtsnormen und 
Rechtsformen gesehen werden, sondern als 
stetiger Prozeß eines Gesprächs, eines gegen-
seitigen Lernens voneinander.
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Otto Matzke

Unzureichende Effizienz- und Erfolgskontrolle 
im UNO-System

Das Beispiel der Welternährungsorganisation (FAO)

I. Notwendigkeit laufender Überwachung der UNO-Organisationen
1 . Forderungen des Brandt-Berichts
Der Bericht der von Willy Brandt geleiteten 
Nord-Süd-Kommission’) enthält u. a die Emp-
fehlung, das mit immer neuen Aufgaben befaß-
te UNO-System „wirksamer"zm  gestalten. Die 
in ihrer Mehrheit von hochrangigen Persön-
lichkeiten aus den Entwicklungsländern be-
setzte Kommission fordert „mehr Koordina-
tion der einzelnen Haushalte, Programme so-
wie der Personalpolitik, um Doppelarbeit und 
unnütze Überschneidungen zu vermeiden"2). 
Der Bericht stellt fest, daß „das Wachstum bei 
Organisationen und Mitgliedern nicht ohne 
Kosten geblieben" ist, woraus sich bei den In-
stitutionen unklare Zuständigkeiten „mit sich 
überlappenden Verantwortlichkeiten und or-
ganisatorischen Rivalitäten" ergeben hätten3). 
Zwar scheint der Brandt-Bericht in Überein-
stimmung mit den UNO-Generalsekretär be-
reit zu sein, „ein gewisses Maß an institutionel-
lem Eskapismus" zu akzeptieren, aber er er-
wartet von den Institutionen, daß sie „ökono-
mischer mit Zeit, Personal und Papier umge-
hen und gegenüber ihren Mitgliedsstaaten 
und der breiten Öffentlichkeit mehr Verant-
wortung zeigen"4).

1) Das überleben sichern — Gemeinsame Interes-
sen der Industrie- und Entwicklungsländer. Bericht 
der Nord-Süd-Kommission, Köln 1980, S. 321 ff.
2) Brandt-Bericht, S. 362.
3) A a. O„ S. 324.
4) Ebenda, S. 325.
5) Ebenda, S. 326.

Die Kommission bezeichnet es ausdrücklich 
als erforderlich, „daß die Hierarchie der Ver-
einten Nationen sowie die Mitgliedsregierun-
gen auf hoher politischer Ebene mit mehr 
Nachdruck diese schwierige, aber wesentliche 
Aufgabe einer strafferen Organisation des Sy-
stems angehen, um eine bessere Zusammenar-
beit in den Haushalten, den Programmen und 
in der Personalpolitik zu erzielen"5). In diesem 
Zusammenhang werden Straffungsmaßnah-

men als Voraussetzung dafür bezeichnet, daß 
„die Vereinten Nationen das für die Ausfüh-
rung ihrer Aufgaben notwendige Vertrauen 
und die Unterstützung der Öffentlichkeit fin-
den“.
Der Brandt-Bericht schlägt daher vor, „ein au-
ßenstehendes Gremium zur Überwachung der



Arbeit der unterschiedlichen Organe auf dem 
Gebiet der Entwicklung" einzusetzen, um die 
„Institutionen straffer durchzuorganisieren, 
ihre Ziele deutlicher zu definieren und sie auf 
einem ökonomischeren und wirksameren 
Weg zu erreichen"6).

6) Ebenda. Siehe auch S. 331: „Die Leistung der ver-
schiedenen multilateralen Organisationen im Be-
reich internationaler Entwicklung sollte regelmäßi-
ger von einem Beratungsgremium auf hoher Ebene 
überprüft werden.“ Auf der Konferenz der Interna-
tionalen Arbeitsorganisation (ILO) im Sommer 1980 
kritisierte Willy Brandt den UNO-Apparat als „zu-
nehmend rituell, technokratisch und uferlos". Er plä-
dierte erneut für eine Umstrukturierung internatio-
naler Institutionen, um sie leistungsfähiger zu ma-
chen.
7) „Die entwicklungspolitischen Grundlinien der 
Bundesregierung unter Berücksichtigung der Emp-
fehlungen der .Unabhängigen Kommission für inter-
nationale Entwicklungsfragen'", in: „Entwicklungs-
politik", Juli 1980, S. 27, Punkte 50 ff.

8) Siehe die in Fußnote 7 zitierten „Grundlinien", 
S. 28.
9) „That the budgets and programs of International 
Organizations in which we participate receive the 
same searching scrutiny that is applied to our own 
Federal programs.“ („Report to the Senate Commit-
tee on Governmental Affairs by the Comptroller 
General of the United States, The United States 
Should Play A Greater Role In The Food And Agri- 
culture Organization Of The United Nations“, Doku-
ment Nr. ID 77—13, Mai 1977, S. 23).
10) Siehe das in Fußnote 9 zitierte Dokument.
11) Food and Agriculture Organization of the United 
Nations.
12) Sonderorganisationen sind zwischenstaatliche
internationale Organisationen, die bestimmte inter-
nationale Aufgaben u. a. auf den Gebieten der Wirt-
schaft, des Sozialwesens, der Kultur und der Ge-
sundheit erfüllen. Sie besitzen eine eigene Rechts-
persönlichkeit, die von derjenigen der UNO ver-
schieden ist. Ihr Verhältnis zu der UNO wird durch 
besondere Abkommen geregelt. Die Sonderorgani-
sationen sind zur Zusammenarbeit mit der UNO 
verpflichtet. Die Koordination ihrer Tätigkeit (un-

2. Die Bundesrepublik Deutschland und die 
multilateralen Institutionen

Die Thesen des Brandt-Berichts stehen nicht 
im Widerspruch zu den neuesten entwick-
lungspolitischen „Grundlinien" der Bundesre-
gierung. Danach ist die multilaterale Zusam-
menarbeit „ein wirksames Instrument interna-
tionaler Partnerschaft", zu dem es in seiner 
„friedenssichernden Rolle ... derzeit keine Al-
ternative" gibt7).
Die Bundesregierung nimmt — so die „Grund-
linien" weiter — „die Kritik, die in der deut-
schen Öffentlichkeit in Einzelfällen gegen-
über multilateralen Entwicklungsorganisatio-
nen geäußert wurde, ernst". Mit Recht wird al-
lerdings jede „pauschale und undifferenzierte 
Kritik" abgelehnt. Aber es besteht Deckungs-
gleichheit mit der Analyse des Brandt-Be-
richts, wenn es in den „Grundlinien" unmißver-
ständlich heißt: „Die Bundesregierung wird 
sich in Abstimmung mit ihren EG-Partnern 
und anderen westlichen Industrieländern da-

für einsetzen, übermäßige Bürokratisierungen, 
Doppelarbeit und institutionelle Wucherun-
gen in den VN-Organisationen zu vermeiden. 
Sie setzt sich für eine sparsame, sinn- und wir- 
kungsvolle Verwendung deutscher multilate-
raler Beiträge sowie für deren effiziente Kon-
trolle ein."8)

3. Richtlinien des Präsidenten der USA über 
die Kontrolle internationaler Organisa-
tionen

Nach den Richtlinien des Präsidenten der 
USA sind die Haushalte und Programme inter-
nationaler Organisationen, an welchen sich 
die USA beteiligen, mit der gleichen Gründ-
lichkeit zu prüfen wie

9
 die der eigenen Regie- 

rungsprogramme ).
Eine Weisung des USA-Außenministeriums 
sagt ferner: „Austerität ist die Richtlinie für die 
staatlichen Ausgaben. Wir müssen sie auch 
auf internationale Organisationen anwenden." 
Die den internationalen Institutionen „inne-
wohnende Ineffizienz'‘(„bu'üt-in inefficiencies") 
wird zwar als „Preis für die multilaterale Ar-
beit akzeptiert", sie muß jedoch unter ständi-
ger Kontrolle gehalten und, wo immer mög-
lich, beseitigt werden10 ). Jede „automatische" 
Ausweitung der Haushalte internationaler 
Organisationen ist zu vermeiden.

II. Das Beispiel FAO

1. Die größte aller Sonderorganisationen

Die Probleme der Effizienz- und Erfolgskon-
trolle werden besonders deutlich am Beispiel 
der Ernährungs- und Landwirtschaftsorgani-
sation der UNO (FAO11 )). Dieser seit 1945 be-
stehenden Sonderorganisation gehören ge-
genwärtig 147 Staaten als Mitglieder 12 an ).  Sie 
ist schon der Zahl der Beschäftigten nach die 

größte Sonderorganisation. Nach einer Bro-
schüre der FAO beschäftigt die Organisation 



„über 6 300" Persone 13n ).  Es ist jedoch alles an-
dere als klar, wie diese Zahl, die den substan-
tiellen Personalzuwachs in den letzten Jahren 
verschleiert, zustande gekommen ist.
Nach einem — internen — FAO-Dokument 
(„Personnei Data" der Establishment Group der 
FAO-Personalabteilung) vom 31. Mai 1980 be-
trug die Zahl der in Rom und im Außendienst 
im Mai 1980 tatsächlich besetzten bzw. zu be-
setzenden Stellen 8406 gegenüber 6801 im 
August 1977. Das sind über 2100 mehr als in 
der offiziellen Broschüre aufgeführt. Legt man 
die Summe der besetzten und aller (sofort oder 
mittelfristig zu füllenden) offenen Stellen zu-
grunde, so lauten nach dem erwähnten Doku-
ment die Zahlen im Rahmen des ordentlichen 
und des außerordentlichen Haushalts wie 
folgt: 9882 im Mai 1980 gegenüber 7565 im 
August 1977. Dabei sind alle Bediensteten 
(einschließlich der Hilfskräfte) sowie das kurz- 
oder mittelfristig beschäftigte Personal (z. B. 
Konsulenten und Experten) mitberücksichtigt. 
Nicht in den genannten Zahlen enthalten sind 
diejenigen Kräfte, welche aufgrund von Werk-
verträgen („Special Service Agreement") oder 
als zusätzliches „Konferenz-Personal" („Confe-
rence Staff") für die FAO tätig sind. Hier han-
delt es sich um eine Größenordnung von meh-
reren Hundert (zusätzlichen) Personen. Be-
zieht man auch diese Kräfte in die Statistik 
ein, so kommt man für Mitte 1980 zu einer 
Zahl, die wesentlich über 10000 liegt.
Diese Zahlen widerlegen die Thesen des seit 
1976 im Amt befindlichen FAO-Generaldirek- 
tors Edouard Saouma (Libanon), wonach der 
gegen die FAO gerichtete Vorwurf der perso-
nellen Aufblähung ungerechtfertigt sei. Von 
einer Konsolidieru

14

ng des Personalbestandes 
— wie sie Saouma behauptet — kann nicht 
einmal bezüglich des ordentlichen Haushalts 
die Rede sein ).

tereinander und gegenüber der UNO) obliegt dem 
Wirtschafts- ünd Sozialrat der UNO (ECOSOC), 
welchem sie regelmäßig über ihre Tätigkeit zu be-
richten haben. Gegenwärtig gibt es 15 Sonderorga-
nisationen. Wegen weiterer Einzelheiten siehe den 
Beitrag „Sonderorganisationen" von Ignaz Seidl- Ho- 
henveldern in: Handbuch Vereinte Nationen, 
Verlag Dokumentation, München 1977.
13) „FAO Fact Sheet" (Juni 1980): „over 6 300 em- 
ployees".
14) Legt man nur die Zahl der aus dem ordentlichen 
Haushalt finanzierten offenen und besetzten Stellen 
zugrunde, so lautet die Zahl für Ende Mai 1980 3 434 
gegenüber 2 950 im August 1977. — Von den im Mai 
1980 ausgewiesenen offenen und besetzten 9 882 
Stellen entfielen 5 950 (rd. 60%) auf den höheren 
bzw. hohen Dienst („Professionals" und höher) ge-
genüber 4 286 (rd. 56,5%) im August 1977. — Ende 
Mai 1980 gab es 17 Beigeordnete Generaldirektoren

2. Aufgabenbereiche der FAO

Der Aufgabenbereich der FAO umfaßt das ge-
samte Gebiet der Ernährung und Landwirt-
schaft einschließlich der Verbesserung der Le-
bensbedingungen der ländlichen Bevölke-
rung. Der FAO obliegt insbesondere die 
Sammlung, Analyse und Verbreitung von In-
formationen auf den einschlägigen Gebieten 
der Ernährung und Landwirtschaft, wobei der 
Begriff „Landwirtschaft" auch die Fischerei 
und die Forstwirtschaft mitumfaßt. Zu ihren 
Funktionen gehört auch die Ausarbeitung von 
Empfehlungen für nationale und internatio-
nale Aktionen auf den vorerwähnten Gebie-
ten im weitesten Sinne (z. B. Forschung; Erhal-
tung der natürlichen Ressourcen; verbesserte 
Produktionsmethoden; Verarbeitung, Marke-
ting und Vertrieb von Nahrungsmitteln und 
sonstigen Agrarprodukten; landwirtschaftli-
ches Kreditwesen; internationale Abkommen 
für landwirtschaftliche Rohstoffe; technische 
Hilfe). Eine in Artikel I. 3. (c) der Verfassung 
enthaltene Generalklausel stellt klar, daß die 
FAO „ganz allgemein sämtliche notwendigen 
und geeigneten Maßnahmen" auf dem Gebiet 
der Ernährung und Landwirtschaft im weite-
sten Sinne zu treffen hat.
Bis in die sechziger Jahre hinein war die FAO 
eine angesehene Fachorganisation mit fast 
akademischem Charakter auf vielen Gebieten 
der Agrarwirtschaft. Führend war sie insbe-
sondere auf den Gebieten der Agrarrohstoffe 
und des Weltagrarhandels15).

(16 im August 1977). Die Zahl der Beamten im Direk- 
toren-Rang (D-2) lautete 38 (gegen 26). Geradezu in-
flationistisch hat sich die Zahl der D-l Funktionäre 
(„Service Chiefs" oder „Deputy Directors") in der 
Zentrale und im Außendienst vermehrt: von 192 auf 
282 (plus 47%). Stark war auch die Erhöhung der 
Zahl der „Senior Officers" (P-5): von 727 auf 927 (plus 
27,5%).
Die Bundesrepublik Deutschland ist in der FAO mit 
über 200 Mitarbeitern (einschließlich des General 
Service) vertreten. Sie stellt einen Beigeordneten 
Generaldirektor (Assistant Director-General) und 
zwei Abteilungsleiter („Directors") im D-2 Rang. 
Etwa zehn deutsche Beamte (irrtümlich gelegent-
lich als „directors" bezeichnet) stehen im D-l 
Rang.
15) Eine gute Charakterisierung der „alten" FAO 
wird in einem internen Dokument eines Mitglieds-
landes gegeben: „Descriptions of the .original' FAO 
by old-timers in the Rome headquarters conjure up 
a fairly highly respected Institution, almost of an 
academic nature, proud of its know-how in agricul-
tural Sciences and important for its exclusive com- 
mand of Information in agricultural Commodity and
trade areas. Perhaps most of all, the FAO was cons- 
cious of its isolation from the sort of political con- 
cerns which were then plaguing the more junior 
U.N. specialized agencies. This aspect of its nature,



Heute ist die FAO vorwiegend eine Institu-
tion für die Gewährung von Entwicklungshil-
fe, und zwar vor allem der technischen Hilfe. 
Solche Hilfe wird auf fast allen Gebieten der 
Landwirtschaft sowie der Fischerei und der 
Forstwirtschaft gewährt, wobei auch die Pro-
bleme der Lagerung, des Transports und der 
Verteilung einbezogen werden.

3. Die Leitorgane der FAO

Oberstes Leitorgan der FAO ist die alle zwei 
Jahre zusammentretende Konferenz, in wel-
cher jeder Mitgliedstaat ohne Rücksicht auf 
die Höhe seines finanziellen Beitrags mit ei-
ner Stimme vertreten ist. Das — im gesamten 
UNO-System geltende — Prinzip „Ein Land — 
eine Stimme" (wonach z. B. die Fidschi-Inseln 
bei Entscheidungen das gleiche Gewicht wie 
die USA haben) wird auch bei der Festsetzung 
des Haushalts durch kein Vetorecht der gro-
ßen Beitragszahler korrigiert.
Als Entscheidungsorgan zwischen den Konfe-
renzen tagt mindestens einmal jährlich der 
FAO-Rat, dessen 49 Mitglieder von der Konfe-
renz gewählt werden. Die Hauptbeitragsge-
ber waren bisher ständig im Rat vertreten.
Während die Konferenz und der Rat öffentlich 
tagen, treten der Programm-, der Finanz- und 
der Rechtsausschuß hinter verschlossenen 
Türen zusammen. Ihre Mitgliedszahl ist be-
schränkt16 ). Die Ausschüsse für Programm 
und Finanzen, welchen eine Kontrollfunktion 
zugewiesen ist, befinden sich fest in der Hand 
der Entwicklungsländer. Im Programmaus-
schuß stellen sie neun von elf, im Finanzaus-
schuß sieben von neun Mitgliedern. In beiden 
Ausschüssen haben sie sowohl den Vorsitz als 
auch den stellvertretenden Vorsitz, öffentlich 
sind die Sitzungen der technischen Aus-

”) S. war bis Ende Dezember 1975 der Direktor der 
„Land and Water'-Division der FAO.
18) Die Konferenz motivierte ihre Entscheidung 
(siehe Paragraph 294 des Konferenzberichts von 
1977) insbesondere damit, daß die FAO im UNO-Sy-
stem die einzige Organisation sei, in welcher eine 
Wiederwählbarkeit des Generaldirektors untersagt 
ist. Dabei wird aber übersehen, daß bei den anderen 
Organisationen (wie auch bis 1975 bei der FAO) in 
keinem Fall eine feste Amtszeit von sechs Jahren 
vorgesehen war. Die früheren Generaldirektoren 
waren jeweils (wiederholbar) für vier Jahre gewählt 
worden. Die Klausel der Nicht-Wiederwählbarkeit 
verbunden mit einer längeren Amtsdauer diente 
dem Ziel, dem Generaldirektor für seine gesamte 
Amtsdauer eine vermittelnde und neutrale Haltung 
zu erleichtern und zu vermeiden, daß er schon Jahre 
vor dem Ablauf seiner Amtszeit bei allen Entschei-
dungen die Frage der Erneuerung seines Mandats 
berücksichtigt.
19) In der Verbalnote heißt es, daß die Kandidatur 
Saoumas bereits die Unterstützung der Konferenz 
der islamischen Staaten und der Arabischen Liga 
habe. Nach mündlichen Erklärungen Saoumas hat 
ihm auch die Organisation für afrikanische Einheit 
auf ihrer Gipfelkonferenz in Freetown im Juli 1980 
ihre Unterstützung zugesagt. Der „Wahlkampf" ist 
damit voll im Gange. Die Neuwahl findet erst im 
November 1981 statt.

and the paternalistic style of development assi- 
stance in fashion at the time (although FAO was not 
yet big in direct development assistance) combined 
to provide a filter, to a great extent, protecting its 
work and deliberations from the interference of 
world-scale politics. — A second, but less fortunate, 
characteristic of the FAO in the first twenty years, 
was its renown for cumbersome bureaucracy. FAO 
has never been free from the U. N. diseases of over- 
administration, over-staffing, nepotism. Some of the 
most mediocre of U. N. managers have had a hand in 
FAO administration and some of the legends con- 
cerning the administration of the Organization 
would have warmed Franz Kafkas heart."
16) Während die Bundesrepublik Deutschland im 
FAO-Rat seit 1965 ununterbrochen vertreten ist, ge-
hört sie den vorgenannten, für die Kontrolle der 
FAO wichtigen drei Ausschüssen gegenwärtig 
nicht an.

Schüsse der FAO, z. B. die für Welternäh-
rungssicherung, für (landwirtschaftliche) Roh-
stoffe, für Landwirtschaft, für Fischerei und für 
Forsten.
Das Sekretariat der FAO steht unter Leitung 
eines für sechs Jahre gewählten Generaldirek-
tors. Die sechsjährige (statt der zuvor vierjähri-
gen) Amtsdauer war erst mit Wirkung ab 1. Ja- 
nuar 1976 eingeführt worden, wobei eine Wie- I 
derwählbarkeit ausdrücklich ausgeschlossen ' 
war. Dem derzeitigen, ursprünglich nicht wie- | 
derwählbaren Generaldirektor, Edouard Saou- 
ma17) (Libanon), gelang es jedoch, die FAO- | 
Konferenz 1977 zu einer Statutenänderung zu j 
veranlassen, welche die Wiederwählbarkeit 
erneut zuläßt18 ). Die Amtszeit des gegenwärti-
gen Generaldirektors läuft am 31. Dezember 
1981 ab. Bereits seit dem Frühsommer 1980 be-
findet er sich im „Wahlkampf", indem er für 
weitere sechs Jahre kandidiert. Die ständige 
Vertretung des Libanon bei der UNO hat 
schon im Juni 1980 alle Mitgliedsländer einge-
laden, sich für die Wiederwahl einzuset-
zen19 ).

4. Der FAO-Haushalt

Der FAO-Haushalt wird jeweils für zwei Jahre 
auf Vorschlag des Generaldirektors mit einfa-
cher Stimmenmehrheit durch die FAO-Konfe- 
renz festgesetzt. Es ist zwischen dem ordentli-
chen und dem außerordentlichen Haushalt zu 



unterscheiden. Der Gesamthaushalt für das 
Biennium 1980—81 hat ein Volumen von über 
860 Millionen US-Dollar, wovon 279 Millionen 
auf den ordentlichen Haushalt entfallen.
Der ordentliche Haushalt wird fast ganz durch 
Pflichtbeiträge der (freiwillig der Organisa-
tion beigetretenen) Mitgliedsstaaten aufge-
bracht. Sieben Länder (USA, Japan, Bundesre-
publik Deutschland, Frankreich, Vereinigtes 
Königreich, Italien und Kanada) tragen in 
Höhe von 68,28 Prozent zum Beitragsaufkom-
men des Haushalts 1980—81 bei20 ). Die Auftei-
lung der Beiträge erfolgt in Anlehnung an den 
Beitragsschlüssel der UNO, welcher sich 
grundsätzlich nach dem Volkseinkommen der 
Mitgliedsländer richtet. Die meisten Entwick-
lungsländer zahlen nur die Mindestquote von 
0,01 Prozent. Sie werden daher auch bei einer 
substantiellen Erhöhung des Haushaltsvolu-
mens finanziell kaum betroffen. Mit ihrer 
Stimmenmacht haben sie es aber völlig in der 
Hand, die Höhe des Haushalts festzusetzen. 
Sie pflegen dabei den Vorschlägen des Gene-
raldirektors zu folgen, den sie bei jeder Gele-
genheit — auch in öffentlichen Sitzungen — 
zu „großzügigen“ Ansätzen ermuntern.

20) Elf Länder (die im Text genannten sieben sowie 
Australien, die Niederlande, Schweden und Bel-
gien) bringen 75,61 Prozent des FAO-Haushalts auf. 
Der deutsche Beitrag für das Biennium 1980—81 be-
läuft sich auf etwa 27 Millionen US-Dollar. Auf der 
FAO-Konferenz im November 1979 enthielten sich 
die USA Japan, Bundesrepublik Deutschland, Ver-
einigtes Königreich und Kanada bei der Entschei-
dung über den Haushalt der Stimme. Auf diese fünf 
Länder entfallen 56,37 Prozent des Beitragsaufkom-
mens.
21) Beispiele solcher Aktionsprogramme sind die 
folgenden: Verhinderung von Nachernte-Verlu-
sten; Bekämpfung der Wüstenheuschrecke; Verbes-
serung und Entwicklung von Saatgut; Bekämpfung 
der afrikanischen Tierschlafkrankheit (Trypanoso-

miasis); Ernährungssicherung; Unterstützung von 
Entwicklungsländern bei der Entwicklung der Fi-
scherei und ihren exklusiven Wirtschaftszonen; 
Düngemittellieferungen an Entwicklungsländer; 
Unterstützung von Folgemaßnahmen zum Aktions-
programm der Weltkonferenz für Agrarreform und 
ländliche Entwicklung von 1979.
22) Immer wieder bekannt werdende Einzelfälle von 
Unregelmäßigkeiten bei Reisekostenabrechnungen 
sowie im Zusammenhang mit der Beschaffung von 
Ausrüstungsgegenständen sollten Veranlassung für 
wesentlich intensivere Rechnungskontrollen ge-
ben.

Kein Land kann sich — auch nicht durch seine 
Gegenstimme — einer durch Konferenzbe-
schluß festgesetzten Beitragspflicht zum or-
dentlichen Haushalt entziehen. Den Haupt-
beitragsgegnern bleibt nur die Wahl zwischen 
Zahlung oder dem — politisch heiklen — Aus-
tritt aus der Organisation.
Der außerordentliche Haushalt beruht auf 
freiwilligen Zuwendungen anderer UNO-In- 
stitutionen sowie einzelner Mitgliedsregie-
rungen. An erster Stelle stehen die vom UNO- 
Entwicklungsprogramm (UNDP) für Zwecke 
der technischen Hilfe bereitgestellten Mittel. 
Weitere Ressourcen fließen der FAO als frei-
willige Beiträge von Mitgliedsregierungen zur 
Finanzierung einer Anzahl spezieller .Ak-
tionsprogramme" zu21 ).

Die Zuwendung von Mitteln für solche Pro-
gramme wirft bei der FAO das Problem eines 
Mindestmaßes an Kontrolle auf (z. B. wenig-
stens durch Belegprüfung), da sich die Organi-
sation grundsätzlich gegen jede Überwachung, 
die sie als „Einmischung" empfindet, sträubt. 
Hier liegt einer der Gründe dafür, daß Länder 
wie z. B. die Bundesrepublik Deutschland und 
die USA welche über eine relativ leistungsfä-
hige eigene Entwicklungsorganisation verfü-
gen, keine betonte Neigung zeigen, die .Ak-
tionsprogramme" der FAO zu unterstützen. 
Anders ist die Lage z. B. in den Niederlanden 
und den skandinavischen Ländern, denen es 
an entsprechenden eigenen, weltweit tätigen 
Institutionen fehlt und die daher solche Lük- 
ken durch Zusammenarbeit mit der FAO zu 
schließen versuchen.

5. Interne und externe Rechnungsprüfer

Die interne Rechnungsprüfung bei der FAO 
obliegt dem Office of Internal Audit and In- 
spection. Dieses personalmäßig unterbesetzte 
Büro nimmt stichprobenweise finanzielle Prü-
fungen vor und berichtet darüber dem Gene-
raldirektor. Etwa 90 bis 95 Prozent der Arbeit 
des Audit-Büros besteht in der Prüfung der 
Gehaltslisten, der Gehaltsfestsetzungen, der 
Urlaubsgewährung, der Reisekostenabrech-
nungen und der Unterlagen über die Beschaf-
fung von Ausrü 22stungsgegenständen ). Außer-
dem führt das Büro Sonderprüfungen durch, 
und es ist auch mit der Untersuchung von ver-
muteten Unregelmäßigkeiten befaßt. Die in-
ternen Prüfer kontrollieren ferner — wie-
derum nur stichprobenweise — die Konten- 
führung der Feldprojekte der FAO und unter-
nehmen dazu Reisen in Entwicklungsländer.
Die Berichte des internen Auditors sind ver-
traulich und daher den Mitgliedsregierungen, 
geschweige denn der Öffentlichkeit, nicht zu-
gänglich. Der externe Auditor erhält Kopien. 
Der interne Auditor untersteht der Weisungs-
befugnis des Generaldirektors, welcher ihn 



daher auch zur Vornahme von Prüfungen an-
weisen kann, ebenso wie er die Möglichkeit 
hat, Prüfungen als nicht erwünscht zu bezeich-
nen23 ).

23) Seit Jahren ist nichts über die Tätigkeit des in-
ternen Auditors bezüglich der Purchasing Branch 
(d. h. der für die Beschaffung von Material und Aus-
rüstungsgegenständen zuständigen Einheit) der 
FAO bekannt geworden. Die Einheit steht unter li-
banesischer Leitung und ist in eine Abteilung einge-
gliedert, welcher ein griechischer Direktor vorsteht, 
der mit Edouard Saouma seit etwa zwei Jahrzehn-
ten in verschiedenen Funktionen eng zusammenar-
beitet. Die Purchasing Branch wickelt jährlich 
Transaktionen für das FAO-Hauptquartier und für 
Feldprojekte im Werte von vielen Millionen Dollar 
ab (darunter auch die Beschaffung von Fahrzeugen 
aller Art, Traktoren oder Büroausstattung). Der Er-
messensspielraum der Branch ist beträchtlich und 
im Grunde unkontrollierbar.
24) Seit seiner Amtsübernahme ist der gegenwär-
tige Generaldirektor bemüht, auf einen Wechsel 
des External Auditor hinzuwirken. Ein Wechsel 
setzt allerdings die Zustimmung der Mehrheit der 
Mitgliedsregierungen voraus. Im Falle einer Wie-
derwahl Saoumas wird er sein Ziel mit der massiven 
Stimmenmehrheit der Entwicklungsländer vermut-
lich erreichen.
25) Es war daher irreführend, wenn Saouma einer 
Gruppe von Abgeordneten des Deutschen Bundes-
tages im März 1980 erklärte, daß der External Audi-
tor bezüglich der Evaluierung der FAO-Arbeit eine 
substantielle Rolle spiele.

26) Der 1975 errichtete Welternährungsrat wird
durch ein kleines Sekretariat unterstützt, an dessen
Spitze seit Herbst 1978 der frühere Chairman des
Development Assistance Committee der OECD 
(DAC), Maurice Williams (USA), steht. Die UdSSR,
welche der FAO nicht angehört, ist Mitglied des 
WER.

Die Stellung des External Auditor ist wesent-
lich stärker, d. h. unabhängiger, obwohl das 
einschlägige Büro noch schwächer besetzt ist 
als das des Internal Auditor. Er untersteht 
nicht der Weisungsbefugnis des FAO-Gene- 
raldirektors und kann daher von diesem auch 
nicht direkt von seinem Posten entfernt wer-
den. Seit Bestehen der FAO obliegt die Funk-
tion des External Auditor dem Exchequer and 
Audit Department (Audit House) der briti-
schen Regierung24 ). Der External Auditor 
pflegt in seinen Prüfungsberichten über die fi-
nanztechnischen Aspekte hinaus gelegentlich 
auch kritische Kommentare über die Wirk-
samkeit der Verwendung von Ressourcen zu 
machen. Die Zahl solcher Berichte ist jedoch 
sehr gering, schon weil es dem External Audi-
tor an Personal fehlt, um gründliche substan-
tielle Evaluierungen vorzunehmen. Es wäre 
daher verfehlt, den External Auditor als eine 
Instanz für eine auch nur annähernd ausrei-
chende externe Effizienz- und Erfolgskon-
trolle zu betrachten. Es ist nicht die Aufgabe 
des External Auditor, gründliche und substan-
tielle Evaluierungen vorzunehmen, übrigens 
gibt es Fälle, in welchen seine Berichte den 
Regierungsorganen der FAO erst mit be-
trächtlicher Ve
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rzögerung zugänglich gemacht 

werden ).

6. Vielfalt der Institutionen auf dem Ernäh-
rungsgebiet

Die FAO ist nicht die einzige UNO-Institu- 
tion, welche sich mit Ernährungs- und Land-
wirtschaftsproblemen befaßt. Institutionen 
wie z. B. die Weltbank, die Internationale Ar-
beitsorganisation (ILO), das Entwicklungspro-
gramm der UNO (UNDP), das UN/FAO-Welt- 
ernährungsprogramm (WFP), die Weltgesund-
heitsorganisation (WHO), die UNESCO und 
der Internationale Fonds für Landwirtschaftli-
che Entwicklung (IFAD) nehmen ebenfalls 
wichtige Funktionen auf dem Gebiet der 
Welternährung wahr. Die Koordination der 
Arbeit dieser und anderer Organisationen ließ 
und läßt aber zu wünschen übrig. Daher be-
schloß die UNO-Welternährungskonferenz 
von 1974 die Errichtung des UNO-Welternäh- 
rungsrats (World Food Council). Er hat seinen 
Sitz in Rom, ist aber keine Gliederung der 
FAO, sondern „auf Minister- oder Minister- 
Stellvertreter-Ebene ein Organ der UNO". 
Seine Koordinierungsfunktion bezieht sich 
auf sämtliche Organisationen des UNO-Sy- 
stems (einschließlich der FAO), und zwar für 
die „Politiken betr. Nahrungsmittelerzeugung, 
Ernährung, Welternährungssicherheit, Nah-
rungsmittelhandel und Nahrungsmittelhilfe 
sowie verwandte Probleme"26 ).
Wie der kanadische Landwirtschaftsminister 
Whelan im Juni 1980 auf einer Sitzung des 
Welternährungsrats (WER) in Arusha erklärte, 
bestehen — schon nach einer oberflächlichen 
Zählung — mindestens 20 UNO-Organisatio- 
nen, die sich mit Welternährungsfragen befas-
sen. Whelan sprach von „starker Konfusion" 
und „zunehmender Doppelarbeit und Über-
schneidungen und sogar Wettbewerb zwi-
schen den Organisationen", welche um Aus-
weitung ihrer Zuständigkeit bemüht seien. 
Entsprechend dem kanadischen Antrag — 
und gegen den Widerstand der FAO-Lobby — 
ersuchte der WER sein Sekretariat, in Zusam-
menarbeit mit den einschlägigen Institutionen 
eine „umfassende Liste internationaler Orga-
nisationen" zu erstellen, welche sich mit Er-
nährungs- und Landwirtschaftsfragen befas-



sen. Die Liste, welche auch Organisationen 
außerhalb des UNO-Bereichs einbeziehen 
wird, soll nicht nur die Aufgabenstellung der 

einzelnen Institutionen beschreiben, sondern 
auch Hinweise auf ähnliche Tätigkeiten der 
verschiedenen Organisationen enthalten27 ).

31) An anderer Stelle des Berichts (Paragraph 58) 
heißt es ähnlich: „The United Nations System has 
tended to focus its attention on efficiency in the de- 
liveryof inputs rather than effectiveness in terms of 
Outputs."
32) Siehe den in Fußnote 9 zitierten Bericht.
33) So der Bericht des Comptroller General, S. 50.

III. Die Effizienz-

Effizienz- und Erfolgskontr 28ollen ) wurden 
bisher im Bereich des UNO-Systems überwie-
gend als lästige, nur unnötige Kosten verursa-
chende Eingriffe empfunden, insbesondere so-
weit es sich um eine Kontrolle durch neutrale 
(„externe") Stellen handelte. Es ist bezeich-
nend, daß noch in einem Bericht29 ) vom Früh-
jahr 1980 des Generaldirektors für Entwick-
lung und Internationale Wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit bei der UNO30 ) von 111 Para-
graphen nur ein magerer Paragraph (Nr. 95) 
dem Stichwort „Evaluierung" gewidmet ist,

27) Zwischen dem WER und der FAO besteht ein — 
seit dem Amtsantritt des gegenwärtigen FAO-Ge- 
neraldirektors im Januar 1976 in der Sache und in 
der Form wesentlich verschärftes — Spannungsver-
hältnis. Die FAO fühlt sich durch die Koordinie-
rungsbemühungen des WER in ihrer „Souveränität“ 
bedroht. — Siehe O. Matzke, Zunehmende Span-
nung zwischen UNO-Welternährungsrat und FAO 
— Probleme der Koordination im UNO-System, 
Neue Zürcher Zeitung, 11. Oktober 1980 (Nr. 236).
28) Dazu gehören insbesondere — als kontinuierli-
che Aufgabe — Inspektionen und Evaluierungen, 
deren Zweck im Bundesministerium für wirtschaft-
liche Zusammenarbeit wie folgt definiert wird: „In-
spektionen und Evaluierungen dienen dazu, den 
entwicklungspolitischen Wert des einzelnen Pro-
jekts zu beurteilen, d. h. im Einzellall eventuelle 
Schwachstellen aufzudecken ... Die Ergebnisse der 
Inspektionen und Evaluierungen sollen dazu beitra-
gen, Steuerung und Management laufender Pro-
jekte zu verbessern und Orientierungslinien für die 
Auswahl und die Planung zukünftiger Projekte zu 
bilden" (siehe das BMZ-Dokument 230 — E 7110 — 
137/80 vom 15. 4. 1980, „QUERSCHNITTSANALYSE 
der im Jahre 1979 durchgeführten Inspektionen und 
Evaluierungen des BMZ“). — Treffend heißt es in 
diesem Papier weiter: „Die entwicklungspolitische 
Erfolgskontrolle hat ihren systematischen Aus-
gangspunkt bei den Zielsetzungen des Partnerlan-
des und des Gebers."
29) Review of operational Activities — Some policy 
issues pertaining to operational activities for deve- 
lopment undertaken by the United Nations System, 
Economic and Social Council, E/A.51/1980 CRP 1, 
24. 4. 1980; sowie Corrigendum 1) vom 8. 5. 1980.
30) Der Posten dieses Generaldirektors bei der 
UNO wurde durch Resolution 32/197 der General-
versammlung vom 29. 12. 1977 („Restructuring of the 
economic and social sectors of the UN System") ge-
schaffen. Zum Generaldirektor wurde im Frühjahr 
1978 K. S. Dadzie (Ghana) ernannt. Zur Vorge-
schichte siehe O. Matzke, Probleme der Restruktu-
rierung des Wirtschafts- und Sozialbereichs des 
UN-Systems, in: Beiträge zur Konfliktforschung, 
4/1978, S. 5 ff.

und Erfolgskontrolle bei der FAO

und zwar beschränkt auf die technische Hilfe. 
Darin wird vermerkt, daß bisher die Evalu-
ierung solcher Projekte sich auf Kriterien wie 
z. B. die tatsächliche Lieferung von Ausrü-
stungsgegenständen („inputs"), den Mittelab-
fluß und die termingerechte Abwicklung im 
allgemeinen beschränke. In dem Bericht heißt 
es dazu, daß diese Kriterien zwar nicht unwe-
sentlich seien, daß aber die Erkenntnis zuneh- ' 
me, daß die tatsächliche Wirksamkeit der Ak-
tivitäten des UNO-Systems nicht 
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nur in rein 
quantitativen Größenordnungen gemessen 
werden dürfe ).
Die FAO, die größte Sonderorganisation des 
UNO-Systems, bietet hinsichtlich der Effi-
zienz- und Erfolgskontrolle ein trübes Bei-
spiel. Wie der Comptroller General of the Uni-
ted States (etwa dem Präsidenten des deut-
schen Bundesrechnungshofs vergleichbar) in 
seinem letzten Bericht über die FAO feststell-
te, ist die „Evaluierung der FAO-Programme 
und Aktivitäten weder systematisch noch um-
fassend genug"32). Wörtlich heißt es weiter: 
„Nach unserer Auffassung fließen an die Re-
gierungsorgane sehr wenige Informationen, 
welche eine qualifizierte Beurteilung der 
Wirksamkeit der FAO-Programme oder der 
Effizienz ihrer Durchführung ermöglichen 
könnten."
Was speziell die Evaluierung der „Entwick-
lungswirksamkeit" („development impact") an-
geht, so äußerte einer der Beigeordneten Ge-
neraldirektoren der FAO gegenüber dem US- 
Comptroller Skepsis. Eine solche Evaluierung 
sei „zum mindesten schwierig", und man könne 
für eine Anzahl von Jahren kaum Fortschritte 
erwarten. Bemerkenswert war ein weiteres 
Argument des FAO-Funktionärs: Der Beitrag 
der FAO zu den einzelnen Projekten sei gerin-
ger als der der Empfängerländer. Schon des-
wegen sei jeder Versuch einer Evaluierung 
des FAO-Beitrags problematisch!33 ) Sollten 



diese naiven Einwände zutreffend sein (was 
sie nicht sind), so laufen sie darauf hinaus, daß 
man „Hilfe" gibt, ohne von ihrer Wirksamkeit 
eine Vorstellung zu haben34 ).

34) „Wie mit der Stange im Nebel", meinte ein Insi-
der.
35) Siehe den Bericht des Comptroller General, 
S.51.
36) Letzte Ausgabe: Review of Field Programmes 
1978—1979, Konferenz-Dokument C79/4, Septem-
ber 1979.
37) Review of the Regular Programme 1978—79, 
Konferenzdokument C 79/8, Juli 1979.
38) .At the heart of the evaluation process is auto- 
evaluation by Programme managers at all levels“ 
(siehe den in Fußnote 37 zitierten Bericht, S. VI). Sa- 
oumas Einschätzung der Selbstevaluierung gegen-
über einer externen Prüfung wird drastisch durch

den folgenden Satz illustriert: „Die Erfahrung hat 
gezeigt, daß Lehren, welche die Manager durch 
Selbstevaluierung ihrer Tätigkeit ziehen, schneller 
absorbiert und angewendet werden als die, welche 
ihnen durch eine externe Stelle vermittelt werden“ 
(Fundstelle wie zuvor).
39) Sitzungsprotokoll des 78. FAO-Rats, Dokument 
PV/9, S. 4.
40) Selbst hochstehende amtliche Besucher der 
FAO, die nicht über besonders gute Beziehungen 
zum Generaldirektor verfügen, mußten diesbezüg-
lich groteske Erfahrungen machen, als sie versuch-
ten, einen direkten Kontakt zum Leiter der Evalu-
ierungseinheit herzustellen.

Hinsichtlich der Erfolgskontrolle sind zwar in 
den letzten Jahren gewisse Modifikationen zu 
verzeichnen, aber sie sind mehr kosmetischer 
als substantieller Natur. Die Feststellungen 
des US-Comptroller General gelten weiter: 
Die substantiellen, konkreten Ergebnisse der 
1968 in der FAO geschaffenen Evaluierungs-
einheit (Evaluation Service) sind nur für den 
internen Gebrauch bestimmt und werden den 
Mitgliedsstaaten vorenthalten: „Nur allge-
meine summarische Informationen werden 
veröffentlicht; spezifische Ergebnisse werden 
ausserhalb des FAO-Sekretariats nicht freige-
geben.“35 )
Die Evaluierungseinheit der FAO befaßte sich 
zunächst nur mit der Evaluierung intern aus-
gewählter Feldprojekte, deren Ergebnisse — 
wenn überhaupt — ausschließlich intern aus-
gewertet wurden. Seit 1973 wird alle zwei 
Jahre als Konferenzdokument ein „Review of 
Field Programmes" veröffentlicht, der auch 
den Mitgliedsregierungen zugeht36 ).

1. Akzent auf „Selbstevaluierung"

Ab 1979 veröffentlicht die FAO angesichts des 
starken Drängens vor allem der westlichen 
Mitgliedsländer außer dem Bericht über die 
Feldprogramme auch einen „Review of the Re-
gular Programme"37 ), d. h. der aus dem ordent-
lichen Haushalt finanzierten Programme. Der 
„Review" soll alle zwei Jahre an die Mitglieds-
regierungen gehen und sie mit „quantitativer 
und qualitativer Information" versehen.
Wie der FAO-Generaldirektor im Vorwort zu 
dem ersten (und bisher letzten) „Review" be-
merkt, beruht dieser Bericht an erster Stelle 
auf einer „Selbstevaluierung" aller Einheiten. 
Diese Selbstevaluierung soll das „Kernstück" 
der Evaluierung sein38). Erst an zweiter Stelle 

werden als Grundlagen für die Erarbeitung 
des „Review“ Sonderberichte des FAO-Evalu- 
ation Service und äußerer Konsulenten ge-
nannt.
Die Verantwortung für die Selbstevaluierung 
soll bei den Hauptabteilungsleitern, den Ab-
teilungsleitern und bei den anderen „Pro-
gramme managers at all levels" liegen. Mit an-
deren Worten: jeder am „management" Betei-
ligte soll selbst die Wirksamkeit und Effizienz 
der eigenen Arbeitsleistung evaluieren. Es ge-
hört wenig Phantasie dazu, um zu erkennen, 
daß damit die normale menschliche Grundhal-
tung völlig überfordert wird. Nur Übermen-
schen ohne jedes Karriereinteresse und ohne 
Eitelkeit wären in der Lage, eine ausreichend 
objektive Selbstkritik zu üben. Treffend be-
merkte dazu der britische Delegierte im FAO- 
Rat, daß eine Evaluierung „so unabhängig wie 
möglich" erfolgen müsse. Sonst bestehe „in je-
der Organisation ein echtes Risiko oder sogar 
die Gefahr, daß die Evaluierung nur zu einer 
Weißwasch-Operation" werde. Er unterstrich 
gleichzeitig die Notwendigkeit, daß auch im 
Falle des Bestehens einer internen Evalu-
ierungseinheit diese die Auswahl der zu prü-
fenden Projekte selbst treffen müsse und inso-
fern nicht von der durchführenden Abteilung 
abhängen dürfe39 ).
Der Akzent auf die Selbstevaluierung durch 
die Handelnden selbst ist typisch für den seit 
Jahren immer deutlicher werdenden Trend in 
der FAO. Die Evaluierungseinheit, welche un-
ter Saouma in das Büro des Generaldirektors 
eingegliedert wurde, besitzt keinerlei Unab-
hängigkeit, und sie wird systematisch nach au-
ßen abgeschirmt40 ). Sie hat sich strikt nach 
den Vorgaben des Generaldirektors zu rich-
ten. Tatsachen, die nicht in sein Konzept pas-
sen, existieren nicht, sobald es sich um Evalu-
ierungen handelt, welche den Mitgliedslän-
dern zu unterbreiten sind. Der USA-Comptrol- 
ler General vermerkte über seinen Besuch bei 
der FAO: „Der Generaldirektor sagte uns, daß 



er als Chef der FAO nicht gestatten könne, 
daß detaillierte interne Evaluierungs-Berichte 
außerhalb des Sekretariats freigegeben wür-
den. Solche Berichte würden seine Mitarbeiter 
unberechtigter Kritik aussetzen, welche oft für 
politische Zwecke geübt würde."41 )

41) Siehe den in Fußnote 9 zitierten Bericht des US- 
Comptroller General, S. 51.
42) Siehe Saoumas Vorwort im Dokument CL 72/3 
(Juli 1977) für den FAO-Rat („UN Joint Inspection 
Unit Report on Evaluation in the United Nations Sy-
stem").
43) Das Konferenzprotokoll gibt den aggressiven 
Wortlaut seiner Ausführungen nur stark abge-
schwächt wieder. — Saouma entschuldigte sich — 
aber nicht in öffentlicher Sitzung — später beim 
Schweizer Delegationsleiter. Dieser gab zu dem 
Vorfall im Plenum folgende Erklärung ab: „Je dois 
encore dclarer ä la Conference que intervention 
du Directeur Gnral ä propos de la Suisse, hier soir, 
est inacceptable pour ma dhlegation. II n’appartient 
pas au Directeur Gnral de donner des qualifica- 
tions dhsobligeantes aux reprsentants un Etat 
membre."

44) Die „Gruppe der 77" ist ein formloser Zusammen-
schluß der Entwicklungsländer. Sie wurde auf der 
ersten UNCTAD-Konferenz 1964 von 77 Ländern 
gegründet. Heute gehören ihr rund 120 Mitglieder 
an. Die „77" sind auch in Rom vertreten.

45)  Wörtlich heißt es dazu im Konferenz-Bricht: ,A 
few members suggested that there was a need for 
additional evaluations of aspects of the Regular Pro-
gramme to be carried out by outside Consultants. 
The Conference generally agreed however that this 
would be inappropriate and that the results might 
not be commensurate with the costs involved."
46) Die JIU wurde 1968 auf Grund einer Resolution 
der UNO-Generalversammlung gegründet. Zu ih-
ren Aufgaben im Rahmen des UNO-Bereichs gehört 
statutenmäßig u. a. die folgende: „... provide an in-
dependent view through inspection and evaluation 
aimed at improving management and methods and 
at achieving greater coordination between organi- 
zations.“
Zwischen dem FAO-Generaldirektor und der JIU 
besteht ein Spannungsverhältnis, welches sich in 
letzter Zeit noch verschärft hat Den nach außen hin 
sichtbaren Höhepunkt erreichte der Konflikt zwi-
schen FAO und JIU durch ein Dokument, welches 
der Generaldirektor der FAO-Konferenz im No-
vember 1979 unterbreitet hat (Konferenz-Dokument 
C 79/17, Juli 1979), nachdem er sich vorher der Un- 
terstützung der „Gruppe der 77" im Programmaus-
schuß und im FAO-Rat vergewissert hatte. In dem 
Papier wirft Saouma der JIU vor, sie betone zu stark 
die Notwendigkeit einer „größeren und formelleren 
Koordination“ zwischen den verschiedenen UNO- 
Organisationen. Nach Auffassung Saoumas dürfe 
aber eine verstärkte Koordination nicht nur um ih-
rer selbst willen gefordert werden. Die unheilige Al-
lianz zwischen Saouma und den „77" bedient sich 
dieser rabulistischen Argumentation und versucht, 
damit der Beseitigung von Überschneidungen und 
Doppelarbeit ausweichen zu können.
Die JIU weist in ihrem Kommentar (FAO-Konfe- 
renz-Dokument C 79/17 Suppl. 1, September 1979) 
zu diesen Thesen darauf hin, daß sie sich bei ihren 
Koordinationsempfehlungen strikt an den ihr aus-
drücklich gegebenen Auftrag halte und daß der Ab-
bau von Doppelarbeit zwischen „rivalisierenden Or-
ganisationen" völlig im Sinne der Restrukturierung 
der wirtschaftlichen und sozialen Sektoren des 
UNO-Systems liege. Die JIU wirft der FAO gleich-

Saouma wendet sich auch gegen eine „Bera-
tungs- und Aufsichtsfunktion" der Joint In- 
spection Unit der UNO, welche vorgeschlagen 
hat, die Evaluierungssysteme im gesamten 
UNO-Bereich durch Richtlinien auf einen ge-
wissen einheitlichen Nenner zu bringen. Er 
sieht in den Bemühungen der Joint Inspection 
Unit „die Gefahr endloser theoretischer Dis-
kussionen"42 ).

Angesichts einer solchen — in der FAO- 
Spitze vorherrschenden — Mentalität kann es 
dann kaum verwundern, daß Saouma von Mit-
gliedsregierungen kommende Anregungen zu 
einer unabhängigen Evaluierung als Mißtrau-
ensvotum gegen sich persönlich empfindet. 
Das bekam bei der letzten FAO-Konferenz 
(Ende 1979) der Schweizer Delegierte zu spü-
ren, als er es wagte, sich für eine wenigstens 
stichprobenartige äußere Evaluierung der Ar-
beit auszusprechen. Die Schweiz vertrat die 
urdemokratische These: „Die Legislative (die 
Konferenz) kann sich nicht damit begnügen, 
daß sie die Arbeit der Exekutive (des FAO-Se- 
kretariats) nur mit Hilfe der von dieser selbst 
vorgenommenen Prüfungen kontrolliert." 
Diese im Grunde nur eine Selbstverständlich-
keit formulierende Erklärung veranlaßte den 
Generaldirektor, in öffentlicher Sitzung der 
Konferenz selbst zu intervenieren und den 
Schweizer Delegierten in ungewöhnlich 
scharfer Form persönlich anzugreifen43 ).

Es wirft ein Schlaglicht auf den heutigen Zu-
stand der Organisation, daß die von der 

„Gruppe der 77" 44)  beherrschte Konferenz die 
— nicht nur von der Schweiz gemachte — An-
regung auf eine stichprobenartige externe 
Evaluierung ablehnte. Wie von Saouma ge-
wünscht, betrachtete sie eine solche Prüfung 
als „unangebracht", zumal „die zu erwartenden 
Ergebnisse nicht dem Kostenaufwand entspre-
chen" dürften45 ). Dem Generaldirektor ist da-
mit praktisch ein fast schrankenloser Ermes-
sensspielraum für die Bewilligung von Res-
sourcen für Hilfsprojekte, ihre Abwicklung 
und andere Transaktionen bestätigt worden. 
Auf das (erst im August 1979 wieder erneuer-
te) Angebot der UN Joint Inspection Unit 
(JIU), für Prüfungen und Evaluierungen der 
FAO-Arbeit zur Verfügung zu stehen, ist 
Saouma bisher nicht eingegangen46 ).



2. Evaluierung der technischen Hilfe

Was für die Evaluierung der Arbeit der FAO 
im allgemeinen gilt, trifft insbesondere auch 
für die Evaluierung der technischen Hilfe zu. 
Schon die der FAO hinsichtlich der Durchfüh-
rung von UNDP-Projekten47 ) auferlegte — 
eher oberflächliche — Kontrolle stellt für Sa- 
ouma ein „unnecessary straightjacket" dar, 
welches es zwecks erhöhter „Flexibilität" abzu-
schütteln gilt Flexibilität wird also mit Nicht- 
Kontrolle gleichgesetzt. Der seit 1973 veröf-
fentlichte „Review of Field Programmes"48 ) 
stellt zwar einen Schritt in die gebotene Rich-
tung dar, aber er bietet nicht mehr als eine „all-
gemeine Übersicht oder Synthese“ der Proble-
me. Er enthält „keine wirkliche Erörterung 
spezifischer Probleme“ und erlaubt daher 
keine abgewogene Würdigung der Wirksam-
keit der Feldprogramme der FAO49 ).

zeitig vor, daß diese — im Gegensatz zur UNO 
selbst oder zur UNESCO — bisher niemals Maßnah-
men ergriffen habe, um Empfehlungen der JIU zu 
entsprechen. Zum Stichwort Restrukturierung siehe 
die Hinweise in Fußnote 30.
47) UNDP = United Nations Development Pro-
gramme. Der Anteil der FAO an den vom UNDP 
insgesamt für Projekte der technischen Hilfe aufge-
wendeten Ressourcen lag am Ende der siebziger 
Jahre bei knapp 30 Prozent. Mittelzuweisung von 
UNDP an FAO 1979: rd. 132 Millionen Dollar.
48) Siehe Fußnote 36.
49) Siehe das in Fußnote 9 zitierte Dokument, S. 41. 
Von dieser Beurteilung ist es freilich ein weiter 
Schritt bis zu der These eines westlichen Regie-
rungsdelegierten, wonach der „Review" nur eine 
„Märchenerzählung" darstelle (siehe das vorer-
wähnte Dokument).
50) Rd. 1 800 Experten im Jahr 1978 gegenüber rd.
2 200 im Jahr 1971.
51) Siehe Text zu Fußnote 31.

Wie die meisten UNO-Organisationen be-
schränkt sich auch die FAO fast ausschließlich 
auf quantitative Daten wie z. B. den „Mittelab-
fluß" („delivery") oder es wird berichtet, wie- 
viele Experten entsandt worden sind50). Weni-
ger durchsichtig sind schon die Angaben über 
die Bereitstellung von Ausrüstungsgütern 
(„equipment"). Die Entwicklungswirksamkeit 
des beträchtlichen Ressourceneinsatzes wird 
nicht evaluiert. Man wertet das glatte „Los-
schlagen" der verfügbaren Mittel schon an 
sich als Zeichen der Effizienz der Organisa-
tion. Wie erwähnt, übt sogar der — sonst eher 
zurückhaltende — Bericht des neuen UNO- 
Generaldirektors für Entwicklung und wirt-
schaftliche Zusammenarbeit in diesem Punkt 
eine milde Kritik 51).
Einige offizielle Regierungserklärungen wäh-
rend der letzten FAO-Konferenz (November 
1979) nehmen kritisch zur Qualität der Feld-

Projekte der FAO Stellung (die Delegation der 
Bundesrepublik Deutschland hielt sich in der 
Debatte diskret zurück): Die USA vermissen in 
der Selbstevaluierung der technischen Hilfe 
eine ausreichende „interpretative analysis", so 
daß eine Bewertung „der Wirksamkeit indivi-
dueller Projekte und des Feldprogramms im 
Ganzen“ unmöglich ist. Sie sind ferner der 
Meinung, daß manche der im einschlägigen 
Evaluierungsbericht der FAO52) „gezogenen 
Schlußfolgerungen unklar, fragwürdig und ir-
reführend sind und oft nicht auf einer objekti-
ven Beweisführung in Form ausgewählter em-
pirischer Beispiele beruhen". Vermißt werden 
insbesondere Angaben über die Wirksamkeit 
von Feldprojekten auf die ländlichen Armen, 
einschließlich der landlosen Arbeiter.
über praktische Erfahrungen mit der Verwen-
dung treuhänderisch zugewiesener bilateraler 
Mittel für die technische Hilfe durch die FAO 
— ein auch für die Bundesrepublik wichtiger 
Punkt — äußerte sich die Schweiz. Man messe 
zwar der diesbezüglichen Kooperation mit der 
FAO erhebliche Bedeutung zu, insbesondere 
soweit es sich um die Förderung von Pro-
grammen auf den Gebieten der Ernährungssi-
cherung, der Vermeidung von Nacherntever-
lusten und der Saatgutverbesserung handele. 
Aber die praktische Erfahrung zeige, daß die 
Verwendung solcher Ressourcen durch die 
FAO „nicht optimal" sei: „Wir haben bei ver-
schiedenen Gelegenheiten ärgerliche Lang-
samkeit und Verzögerungen, insbesondere bei 
der Rekrutierung von Experten und der Mate-
rialbeschaffung, festgestellt". Wenn es der 
FAO, wie vom Generaldirektor behauptet, „mit 
Spezialmaßnahmen" gelungen sei, solche Feh-
ler im Rahmen ihres autonomen Programms 
der technischen Hilfe53) zu vermeiden, so 
müßten die gleichen Maßnahmen auch für 
Projekte ergriffen werden, welche aus (bilate-
ralen) Treuhandfonds finanziert werden.
Norwegen griff besonders das Problem der 
Wirkung von FAO-Projekten auf den Ernäh-
rungsstandard der ländlichen Armen auf und 
verwies auf eine FAO-Untersuchung über 39 
verschiedene Projekte in neun Ländern. Die 
vorläufigen Ergebnisse der Studie sind in nor-
wegischer Sicht „alarmierend“, da nur wenige 
der 39 Projekte einen positiven Einfluß auf den 
Ernährungsstandard gehabt haben. Gemäß der 
Präambel der FAO-Konstitution sei aber „rai- 
sing the level of nutrition" die Hauptaufgabe 
der Organisation. Norwegen fordert eine Wei-
terverfolgung dieses Problems durch eine

52) Siehe den in Fußnote 36 zitierten „Review". 
M) Zu diesem Programm siehe II. 3.



„rücksichtslose Prüfung anderer Aktionen und 
Projekte". Der indische Vorsitzende der zu-
ständigen Konferenz-Kommission, M. S. Swa-
minathan, hieb in die gleiche Kerbe und 
warnte vor „hypokritischen Erklärungen" und 
dem „Vergießen von Krokodilstränen für die 
Armen, ohne daß Fortschritte erzielt werden". 
Das Sekretariat einschließlich des Generaldi-
rektors blieb klare Antworten zu den vorer-
wähnten Kritiken schuldig.
Ein Prüfungsbericht des External Auditor bei 
der 

54
FAO (s. oben II. 5.), welcher der Konferenz 

im November 1979 vorlag ), schildert Unzu-
länglichkeiten bei laufenden Projekten, die 
mit UNDP-Mitteln finanziert waren. Bei der 
stichprobenartigen Besichtigung von acht Pro-
jekten in zwei Ländern stellten die Prüfer be-
züglich vier dieser Projekte fest, „daß in jedem 
dieser Fälle Probleme entstanden waren, wel-
che die effiziente Durchführung berührten 
(oder zu berühren drohten), daß aber das Pro-
jekt-Personal darüber keine Berichte erstattet 
hatte und daß ferner auch keine Drei-Partei- 
en-überprüfungen (Teilnehmer: Empfängerre-
gierungen, UNDP und FAO) stattgefunden 
hatten". Der Prüfungsbericht sagt zusammen-
fassend: „Eine wirksame Management-Kon-
trolle von Projekten ist ohne angemessene In-
formation über ihren Fortschritt nicht mög-
lich."
In einem anderen Prüfungsbericht des Exter-
nal Auditor (vom Mai 1978, welcher ebenfalls 
der FAO-Konferenz erst im November 1979 
vorlag)554), wird die Frage aufgeworfen, ob eine 
Organisation wie die FAO sich auch nach Pro-
jekt-Beendigung noch um den Erfolg des Pro-
jekts zu kümmern habe. Der Bericht geht da-
von aus, daß Projekte unternommen werden, 
um bestimmte Entwicklungsziele zu erreichen 
und daß die „erfolgreiche Vollendung von Pro-
jekten nur einen Schritt in Richtung auf die Er-
reichung dieser Ziele" bedeutet. Obwohl die 
Empfängerregierungen die Hauptverantwor-
tung für die Erreichung der Ziele trügen, so 
hätten das UNDP und die ausführenden Agen-
turen (im vorliegenden Falle die FAO) doch 
auch nach Beendigung des Projekts noch eine 
Aufgabe. Der Prüfer erinnert daran, daß nach 
den geltenden Regeln der UNDP-Länderver-
treter (Resident Representative) Evaluierungs-
berichte von den Empfängerregierungen zu 
beschaffen und sie der ausführenden Agentur 
zu übermitteln habe. Ferner wird auch die 

54) FAO-Konferenz-Dokument C 79/6 (a) vom Juli 
1979.

55)  FAO-Konferenz-Dokument C 79/6 vom August 
1978.

Pflicht des UNDP-Vertreters zur jährlichen 
Berichterstattung in Erinnerung gebracht.
Als der Prüfer sich 1978 ein Bild darüber be-
schaffen wollte, inwieweit UNDP-FAO-Pro- 
jekte die gesetzten Entwicklungsziele erreicht 
haben, ersuchte er die FAO um Vorlage der 
entsprechend den erwähnten Regeln zu er-
stattenden Berichte. Statt der angeforderten 
Unterlagen erhielt er die Antwort, „daß der 
Organisation keine 'ex-post'-Evaluierungen 
oder irgendwelche Berichte von UNDP-Län-
dervertretern, Regierungen oder anderen In-
stitutionen betreffend Projekte bekannt seien, 
welche in den letzten Jahren beendet wurden". 
Die Frage des Prüfers, welche Bedeutung die 
FAO der Weiterbeobachtung („monitoring") 
von Projekten nach ihrer Beendigung bei-
messe und warum die einschlägigen Regeln 
nicht beachtet worden seien, wurde dahin be-
antwortet, daß sich die FAO zwar ihrer diesbe-
züglichen Verantwortung sowohl gegenüber 
den Regierungen als auch den finanzierenden 
Institutionen (z. B. dem UNDP) voll bewußt sei 
und auch die Wichtigkeit einer ständigen 
Weiterbeobachtung von beendeten Projekten 
bejahe, daß sie aber die Verfahrensregeln der 
UNDP eher als Richtlinien denn als zwin-
gende Vorschriften betrachte. Im übrigen wies 
die FAO darauf hin, daß die Weiterbeobach-
tung und Evaluierung von abgeschlossenen 
Projekten nur mit Zustimmung und in Zusam-
menarbeit mit den Empfängerregierungen 
möglich sei.
Der Prüfer kam zu dem Ergebnis, „daß die Not-
wendigkeit für eine verbindlichere Regelung 
zwischen UNDP und den ausführenden Agen-
turen besteht, um Projekte nach ihrer Beendi-
gung weiterzuverfolgen und ihre Wirksamkeit 
zur Erreichung der gesetzten Entwicklungs-
ziele zu evaluieren". In der Sicht des Prüfers 
stehen solche Vereinbarungen nicht im Wi-
derspruch zu der Hauptverantwortung der 
Empfängerregierungen für die Ausführung 
der Projekte, und sie würden zweifellos in en-
ger Zusammenarbeit mit diesen Regierungen 
getroffen und angewendet werden. Ein solches 
Verfahren würde es — und damit berührt der 
Prüfer wohl den Kernpunkt — dem UNDP und 
den ausführenden Agenturen ermöglichen, 
„die gelernten Lektionen auf die Planung 
neuer Projekte anzuwenden".

3. Das Technische Kooperationsprogramm 
der FAO (TCP)

Ein krasses Beispiel für die unkontrollierte 
Verwendung von Ressourcen stellt das Tech-



nische Kooperationsprogramm der FAO (TCP) 
dar. Es wurde auf Initiative des FAO-General- 
direktors im Jahre 1976 versuchsweise ge-
schaffen. Die Finanzierung erfolgt aus dem or-
dentlichen Haushalt der FAO, d. h. sie beruht 
auf Pflichtbeiträgen 6). Die Budgetansätze da-
für waren folgende: Biennium 1978/79 25,6 
Millionen Dollar; Biennium 1980/81 32,6 Mil-
lionen Dollar. Die Ansätze entsprechen 12 
Prozent des ordentlichen Haushalt der FAO. 
Sie liegen damit erheblich über dem Durch-
schnitt der anderen UNO-Organisationen, 
welche sich auf weniger als 4 Prozent belau-
fen. (Die einzige Ausnahme bildet die Weltge-
sundheitsorganisation, deren Fall aber ange-
sichts ihrer betont regionalen Struktur — 
sechs weitgehend autonome Regionalbüros — 
wesentlich anders liegt.)

über die Ressourcen des TCP kann der Gene-
raldirektor nach freiem Ermessen verfügen. 
Das Programm will — wie es im Bericht der 
FAO-Konferenz vom November 1979 heißt — 
die „prompte" Antwort auf „kurzfristige und 
unvorhergesehene Situationen!' sein ). Die 
Masse der konkreten Beispiele zeigt aber, daß 
die FAO mit den bis Ende 1979 genehmigten 
über 650 (!) Mini-Projekten (Durchschnittsauf-
wand rd. 71 000 Dollar) im wesentlichen das 
gleiche tut, was sie bei richtiger Prioritäten-
einstufung auch mit UNDP-Mitteln tun könn-
te.

56) Saouma verteidigt „sein“ TCP gelegentlich durch 
Hinweis auf die FAO-Satzung, wonach auch die Ge-
währung von technischer Hilfe zur Aufgabe der Or-
ganisation gehört. Diese Klausel besagt aber nicht, 
daß die von der FAO gewährte Hilfe aus dem or-
dentlichen Haushalt der Organisation finanziert 
werden muß. Spätestens seit dem 1970 von der 
UNO-Generalversammlung verabschiedeten „Con-
sensus" war das UNDP als Mittelpunkt der Entwick-
lungspolitik des gesamten UNO-Systems bestätigt 
worden. Die sechs Jahre danach erfolgte Schaffung 
des TCP verstößt klar gegen den auch für die FAO 
verbindlichen, „Consensus". Siehe dazu O. Matzke, 
Zwischenbilanz des Technischen Kooperations-
programms der FAO, Neue Zürcher Zeitung, 
4./5. April 1980 (Nr. 79).
57) Viele FAO-inspirierte oder -finanzierte Publika-
tionen suggerieren dem arglosen Leser, daß das TCP 
vorwiegend die Funktion eines „crisis troubleshoo- 
ter" habe, d. h., daß sein Schwergewicht auf Not-
standshilfe liege (siehe z. B. den Artikel von G. de 
Sabatino, einem Mitarbeiter der FAO-Informations- 
abteilung, in „Development Forum", März 1980).
58) Allein die Titel vieler TCP-Projekte bieten An-
griffsflächen. Die Projektlisten werden daher seit 
Frühjahr 1978 als interne Dokumente behandelt.

59) Hier einige Beispiele: (in Klammern die Aufwen-
dungen je Projekt in 1000$); Kenia, „Field Level 
Marketing Management Training“ (76); Mosambik 
„Assistance to the Faculty of Agriculture, University 
of Mondlane, Maputo" (25); Ruanda, „Centre dele- 
vage du lapin“ (57); Swasiland, „Pre-Investment 
Study for Processing Tropical Fruits“(22); Obervolta, 
„Dveloppement de la säriculture et de lapiculture“ 
(145); Malediven, „Rodent Control" (60); Sri Lanka, 
„Sugar Price Policy and Methodology"(55); Brasilien, 
„Crash Courses for Technology Extension Personnei 
in the Fisheries Administration“ (92); Venezuela, 
„Prevention of African Swinefever" (56); Griechen-
land, „Industrial forest plantations in Northern 
Greece" (56); Polen, „Implementation of the vistula 
project Formulation mission“ (78); Türkei, „Livestock 
by-product processing development" (41); Bahamas, 
„Sheep feeding in confinement" (46); Brasilien, .Assi-
stance for the implementation of a national Pro-
gramme for soll Conservation"(148); Malaysia, „De-
velopment of a management Information System" 
(60); Indonesien, „Primary cooperative development" 
(211).
60) Zur Tendenz der FAO, den vorwiegenden Not-
standscharakter des TCP hochzuspielen, siehe Fuß-
note 57.

Schon ein flüchtiger Blick in die — von außen 
nur schwer zugänglichen — Projektlisten58 ) 
läßt die Überschneidung mit dem UNDP klar 

erkennen59 ). Bereits die Titel der zahllosen 
Projekte zeigen, daß von „unvorhergesehenen 
Fällen" kaum die Rede sein kann. Projekte wie 
die zur Förderung der Kaninchen- oder Bie-
nenzucht oder zur Bekämpfung von Nagetie-
ren beinhalten nichts von einer — von Saouma 
immer wieder proklamierten — „neuen Di-
mension". Nur 25 Prozent der Gesamtaufwen-
dungen für das TCP entfielen bisher auf „Not- 
stands"-¥ä\\e, wobei FAO-insider von einer be-
wußt weiten Interpretation des Notstandsbe-
griffs sprechen60 ). Die allerärmsten Entwick-
lungsländer erhielten nur 48 Prozent der Res-
sourcen des TCP.
Bei den Projektgenehmigungen wird nach 
dem „Gießkannen-Prinzip" vorgegangen, wo-
nach jedes Land einen Anteil zu bekommen 
hat. Nur so erklärt es sich, daß auch erdölex-
portierende Länder TCP-Hilfe erhalten haben 
(z. B. Venezuela, drei Projekte mit einem Auf-
wand von 90 000 Dollar; die Vereinigten Ara-
bischen Emirate, drei Projekte, 112 500 Dollar; 
der Irak, ein Projekt, 15 250 Dollar). Für 
Schwellenländer wurden ebenfalls TCP-Pro-
jekte genehmigt (Brasilien, 9 Projekte, 457 200 
Dollar; Nigeria, 6 Projekte, 315 500 Dollar; Ar-
gentinien, 4 Projekte, 210 000 Dollar).
Die Anlaufzeit für TCP-Projekte (d. h. die Zeit 
zwischen Projektgenehmigung und Projektbe-
ginn) lag im Durchschnitt bei vier Monaten. 
Sie war damit wesentlich länger als es Saouma 
bei der Errichtung des Programms verspro-
chen hatte. Wie der External Auditor der FAO 
im Jahr 1978 feststellte, wurden „viele” der als 
eilig hingestellten TCP-Projekte nicht termin-



gerecht beendet. Die durchschnittliche Pro-
jektdauer betrug acht Monate61 ). Die ausge-
wiesenen Projektkosten schließen die bei min-
destens etwa 20 Prozent liegenden administra-
tiven und personellen Kosten der FAO für die 
stets mit Priorität behandelten „Projekte des 
Generaldirektors" nicht ein. Diese Allgemein-
kosten werden insbesondere durch die Flut 
von Kleinstprojekten hochgetrieben.

61) FAO-Konferenz-Dokument C 79/5, S. XIII.
62) Dem „Beliebtheits’-Argument hielt ein kritischer 
Beobachter schon vor Jahren die rhetorische Frage 
entgegen: „Hat es je eine Katze gegeben, die einen 
ihr vorgesetzten Teller frischer Milch nicht mit 
Wonne geleert hat?" (siehe Neue Zürcher Zeitung, 
16. 12. 1977, Nr. 294).
63) Diese Prozentzahl gab Saouma 1978 bekannt. Die 
unpräzisen Angaben der FAO in der Zwischenzeit 
lassen eine weitere Erhöhung des Anteils der Kapi-
talgüter vermuten. Bei „Notstands"-Fällen erreicht 
der Anteil der Kapitalgüter nicht selten 90 Pro-
zent.
64) Das in der FAO zirkulierende Gerücht, wonach 
unter dem TCP auch einige Mercedes-Personen-
kraftwagen geliefert worden seien, wurde von der 
Informationsabteilung der FAO nach Rückfrage bei 
der zuständigen Fachabteilung nicht klar demen-
tiert.

65) Wörtlich heißt es in dem Bericht: „Der für die Be-
schaffung von Straßenbaumaschinen, Geräten und 
Fahrzeugen eingeplante Kostenanteil des Entwick-
lungsprojekts war im Vergleich zu dem ursprüngli-
chen Projektentwurf um ein Vielfaches erhöht wor-
den. Der Betrag ging zu Lasten produktiver Ausga-
ben. Als Grund für die beträchtliche Steigerung der 
Aufwendungen für Kapitalgüter konnte festgestellt 
werden, daß hochrangige Regierungsmitglieder 
daran interessiert waren, sich beim Einkauf dersel-
ben Schmiergelder zahlen zu lassen .. " Das zusam-
menfassende Urteil des Experten lautet wie folgt: 
„Wie das vom Berichterstatter gegebene Beispiel 
veranschaulicht, wird mit dem Einsatz der TCP-Mit-
tel sehr wenig verantwortungsbewußt umgegangen. 
Der Grund dafür ist darin zu suchen, daß es sich um 
Eigenmittel der FAO handelt und kein wirkungs-
volles Kontrollorgan für deren Verwendung be-
steht. Nach Auffassung des Berichterstatters müß-
ten die Mitgliedsländer bemüht sein, ein effizientes, 
sachverständiges und vom FAO-Apparat unabhän-
giges Gremium zu schaffen, das die Verwendung 
der TCP-Mittel überwacht."
66) Der im Auftrage Saoumas 1978 erstattete Bericht 
über das TCP des Schweden Linner, der früher für 
das UNDP tätig war, wird in der FAO heute noch 
unter Verschluß gehalten. Der Bericht enthält eine 
ganz milde Kritik, vermeidet aber jedes Eingehen 
auf die Grundsatzprobleme.
67) Siehe O. Matzke in dem in Fußnote 56 zitierten 
Artikel in der Neuen Zürcher Zeitung.

Die von Saouma immer wieder angeführte 
„große Beliebtheit' des TCP („enthusiastic re- 
ception")62 ) bei den Empfängerländern erklärt 
sich nicht nur aus der vermeintlichen „Zusätz- 
lichkeit" der Ressourcen, sondern vor allem 
auch daraus, daß im Durchschnitt knapp 50 
Prozent der TCP-Ressourcen63 ) auf Kapitalgü-
ter (z. B. Fahrzeuge, Traktoren, Ausrüstungs-
gegenstände und Güter verschiedenster Art) 
entfallen64). Diese Kapitalgüter verbleiben 
nach Projektbeendigung entschädigungslos 
im Empfängerland. Es handelt sich also um 
reine Geschenke. Die großzügige — im UN- 
Bereich in diesem Ausmaß völlig ungewöhnli-
che - Gratisbereitstellung von Kapitalgütern 
beinhaltet bedenkliche Aspekte, darunter 
auch den der Korruptionsgefahr in den ver-
schiedenen Phasen der Abwicklung. Bei den 
aus UNDP-Mitteln finanzierten FAO-Projek- 
ten der technischen Hilfe lag der Prozentan-
teil der Kapitalgüter an den Gesamtzuwen-
dungen 1978 bei 27 Prozent (gegen nur 20 bzw. 
21 Prozent in den Jahren 1976 und 1977, d. h. 
den ersten Amtsjahren Saoumas). Die Proble-
matik einer großzügigen Bereitstellung von 
Kapitalgütern innerhalb von Projekten der 
technischen Hilfe wird in dem vertraulichen 
Bericht eines langjährigen FAO-Konsulenten 
illustriert. Im Zusammenhang mit einem TCP- 
Projekt in einem afrikanischen Land spricht 
der Konsulent von der „unverantwortlichen 
Fahrlässigkeit der FAO-Zentrale" und berich-

tet über korruptes Verhalten von Mitgliedern 
der Empfängerregierung65 ).
Das TCP wurde bisher entgegen den bei seiner 
Errichtung gegebenen festen Zusagen des 
FAO-Generaldirektors von keiner unabhängi-
gen Stelle überprüft. Es liegen nur Aussagen 
der FAO selbst und einer Anzahl direkt be-
günstigter Länder vor66 ). Es ist offensichtlich, 
daß der FAO-Generaldirektor das TCP gegen-
über den Entwicklungsländern als ein wesent-
liches Instrument seiner persönlichen Macht-
politik benutzt. Insbesondere für die kleinen 
Länder spielen die Zuwendungen aus dem 
TCP (und vor allem die geschenkweise Über-
lassung von Kapitalgütern) eine wichtige 
Rolle.
Noch schwerer aber als die vorstehend skiz-
zierten Punkte wiegen die folgenden, über den 
Bereich der FAO hinausgehenden Aspekte: 
Das TCP-Modell" droht von dem guten Dut-
zend anderer UNO-Sonderorganisationen 
nachgeahmt zu werden. Eines von mehreren 
Beispielen: die sich bei der Internationalen 
Atomenergie Agentur bemerkbar machenden 
Tendenzen67 ). Sollten sich nach dem Muster 
des TCP die anderen UNO-Sonderorganisatio-
nen ebenfalls eigene substantielle Programme 
der technischen Hilfe einrichten, so würde 
sich nicht nur insgesamt eine beträchtliche fi-
nanzielle Größenordnung ergeben, sondern 
die Folge wäre auch ein system weiter Desin-



tegrationseffekt. Die in den letzten Jahrzehn-
ten gegen den Widerstand der Sonderorgani-
sationen mühselig erzielten, zwar nicht ausrei-
chenden, aber doch beachtlichen Fortschritte 
im Sinne einer institutioneilen Straffung und 
Koordinierung der technischen Hilfe würden 
einen ernsten Rückschlag erleiden68 ). Die 
Desintegration würde sich vor allem auf der 
Ebene der Entwicklungsländer und zu deren 
Nachteil bemerkbar machen. Schon wenige 
Jahre nach Anlaufen des TCP wird von Reibe-
reien in diesen Ländern berichtet, da die mei-
sten FAO-Vertreter es nicht als selbstver-
ständlich empfinden, sich auf Länderebene in 
das Gesamtsystem, d. h. in die Koordinie-
rungsfunktion des UNDP einzufügen. Es ge-
hört wenig Phantasie dazu, um sich auszuma-
len, welche Zustände eintreten würden, wenn 
das FAO-Beispiel bei anderen Sonderorgani-
sationen Schule machen sollte.

68) Das in Bonn für die FAO federführende Bundes-
ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und For-
sten pflegt diese über den Agrarsektor hinausge-
henden systemweiten institutionellen Zusammen-
hänge schlicht zu ignorieren. Es wäre Aufgabe des 
Auswärtigen Amts, des Bundesministeriums für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und des Bundesmi-
nisteriums für Finanzen gegenüber dieser Unterlas-
sung nachdrücklich als Korrektiv zu wirken.
69) Siehe M. Dubey (Joint Secretary im Außenmini-
sterium in Neu-Delhi) in: „Development Dialogue" 
des SIDA im Heft 77/1.
70) Zur JIU siehe oben Fußnote 46.

71) „Evaluation Study no. 2 — Rural Development: 
Issues and Approaches for Technical Cooperation“, 
UNDP, New York, United Nations Plaza, Juni 
1979.

Mit Recht kennzeichnete ein hochrangiger 
Beamter aus dem indischen Außenministe-
rium — im Unterschied zu der Haltung seiner 
Regierung — die Errichtung des TCP als einen 
„Riesenschritt rückwärts"69 ). Treffend wies der 
gleiche Funktionär auch auf die Gefahr hin, 
daß die Organisationen sich in „autonome" 
operative Tätigkeiten verzetteln und damit ihr 
eigentliches raison dtre, nämlich die „non-
operational activities" vernachlässigen. Dem 
gegenüber stellt der FAO-Generaldirektor 
„sein" TCP unentwegt als „Meilenstein in der 
Geschichte der Organisation" hin.
Eine gründliche Evaluierung des TCP ist über-
fällig. Sie müßte durch eine unabhängige In-
stanz erfolgen, die nicht an weiteren Konsul-
tant-Aufträgen der FAO interessiert ist. In Be-
tracht käme für die Vornahme der Evalu-
ierung die UNO-Joint Inspection Unit70 ), übri-
gens brauchte die JIU für die Durchführung 
dieser Aufgabe keine Aufforderung des FAO- 
Generaldirektors, da sie autonom entscheidet, 
wann und bei welcher UNO-Institution sie 
eine ihr erforderlich erscheinende Untersu-
chung durchführt. Falls die JIU sich nicht di-

rekt mit der Angelegenheit befassen wollte, so 
käme sie in ihrer Unabhängigkeit als ideale In-
stanz für die Auswahl eines Gutachters in Be-
tracht.

4. FAO/UNDP-Projekte 
der ländlichen Entwicklung

Die Mehrheit der Feldprojekte der techni-
schen Hilfe der FAO wird mit Mitteln des 
UNDP finanziert. Die FAO ist insofern als die 
initiierende und ausführende Agentur tätig. 
Bei ihr liegt in Zusammenarbeit mit den Re-
gierungen der Entwicklungsländer die Pro-
grammierung und die Überwachung der 
Durchführung der Projekte. Für das Jahr 1979 
flossen ihr vom UNDP 132 Millionen Dollar zu. 
Ein wesentlicher Teil der mit diesen Mitteln 
finanzierten technischen Hilfe geht in die 
ländliche Entwicklung.
Die UNDP-interne Evaluierungsabteilung hat 
im Juni 1979 eine 230 Seiten umfassende Stu-
die vorgelegt, die sich spezifisch mit der Wirk-
samkeit der technischen Hilfe auf dem Gebiet 
der ländlichen Entwicklung befaßt71 )- Der Be-
richt ist, wie vom UNDP verlautet, „in Konsul-
tation mit den als ausführenden Agenturen 
beteiligten Sonderorganisationen" (d. h. vor al-
lem der FAO und — mit einem gewissen Ab-
stand — der ILO) entstanden.
Die Studie hatte vor allem zwei Ziele: 1. Auf-
deckung von Schwachstellen im Bereich der. 
Planung und Durchführung von Projekten 
zur Förderung der ländlichen Entwicklung; 
2. Überprüfung der Grundkonzepte.
Die wesentlichsten Ergebnisse der Studie sind 
folgende:
— Die meisten Entwicklungsländer verfolgen 
ein ungeeignetes, rein „technokratisch' ausge-
richtetes Konzept der ländlichen Entwicklung. 
Die UNO-Sonderorganisationen nahmen die-
ses falsche Konzept bei der Planung und 
Durchführung der technischen Hilfe hin.
— Die kritiklose Hinnahme eines solchen 
Konzepts begründen sie mit der „Verpflich-
tung zu politischer Neutralität" und zur „Wert-
freiheit".
— Die vorgegebene problematische Grund-
konzeption, fehlende eigene Motivation und 
der gesellschaftliche Status führen oft dazu, 



daß ein Teil der von den Sonderorganisatio-
nen ausgewählten Experten (vor allem auch 
die Experten aus Entwicklungsländern) ihre 
Aufgaben rein „technokratisch", in sozialer 
(und auch oft geographischer) Distanz zur ei-
gentlichen Zielgruppe der Hilfe und mit unzu-
reichenden Eiintergrundkenntnissen über die 
tatsächliche Situation und über die echten Be-
dürfnisse im jeweiligen Land durchführen’2).
Die UNDP-Studie, deren Verfasser u. a. auch 
die Akten von rd. 200 Projekten einsehen 
konnten, ist ein Musterbeispiel einer klaren 
und um Objektivität bemühten Evaluierung. 
Sie schont weder die Empfängerregierungen 
noch die als „Executive Agencies" eingeschal-
teten Sonderorganisationen, darunter insbe-
sondere die FAO; und sie spart auch nicht mit 
Kritik am UNDP selbst Es spricht für die Lei-
tung des UNDP, daß sie ihrer internen Evalu-
ierungsabteilung ein so hohes Maß von Unab-
hängigkeit eingeräumt hat. Eine externe Eva-
luierung hätte wohl kaum deutlicher werden 
können.
Für ein auf Effizienz bedachtes FAO-Manage- 
ment wäre es naheliegend gewesen, diese Stu-
die zur Pflichtlektüre zum mindesten für alle 
mit technischer Hilfe direkt oder indirekt be-
faßten „Professionals" zu machen, um aus den 
begangenen Fehlern für die Planung künftiger 
Projekte Lehren ziehen zu können. Wie Stich-
proben ergaben, ist die Studie, jedenfalls bei 
den Professionals auf mittlerer Ebene, offiziell 
nicht bekannt. Sie ist allen Anzeichen nach im 
Giftschrank der FAO-Evaluierungseinheit 
verwahrt.

Auch der FAO-Konferenz vom November 
1979 lag die Studie nicht vor. Das entspricht 
dem gegenwärtigen Kurs der Spitze der Orga-
nisation und auch den Neigungen der — an 
Kontrollen alles andere als interessierten — 
Entwicklungsländer. Die Geberländer trifft in-
sofern eine Mitverantwortung, als sie nich
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t 
darauf gedrängt haben, die Studie zu einem 
der Punkte der Konferenz-Tagesordnung zu 
machen ).

5. Nahrungsmittel-Notstandshilfe

Einen außerordentlich weiten Ermessens-
spielraum besitzt der FAO-Generaldirektor 
auf dem Gebiet der Nahrungsmittel-Not-
standshilfe. Er verfügt dazu über zwei ver-
schiedene Fonds: 1. Die (von Jahr zu Jahr fest-
gesetzte) Notstandsreserve des UNO/FAO- 
Welternährungsprogramms (WEP), welche im 
Jahr 1980 mit 45 Millionen Dollar angesetzt 
war. 2. Die Internationale Notstands-Nah-
rungsmittelreserve („International Emergency 
Food Reserve“ — IEFR). Die IEFR wurde (ent-
sprechend einer Empfehlung der UNO-Welt- 
ernährungskonferenz von 1974) im Jahr 1975 
von der UNO-Generalversammlung geschaf-
fen. Sie soll auf Grund freiwilliger Beiträge die 
Verfügbarkeit von jährlich 500 000 Tonnen 
Getreide beim WEP für Notstandsfälle sicher-
stellen. Das Beitragsziel von 50
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wurde bisher in keinem Jahr erreicht 4).
Unter Inanspruchnahme der beiden Fonds 
verfügte Saouma im Jahr 1980 nach freiem Er-
messen über Nahrungsmittel-Notstandshilfe 
(einschließlich Transportkosten usw.) im Ge-
samtwert von knapp 200 Millionen Dollar. 
Seine Praxis der Zuteilung von Ressourcen für *72) In einem (u. a. von der Frankfurter Allgemeinen 

Zeitung und der Welt am 22. 8. 1979 veröffentlich-
ten) Reuter-Bericht finden sich folgende Auszüge 
aus der UNDP-Studie: „ Der ausländische Experte 
sieht Politik und Gesellschaft des Gastgeberlandes 
mit den Augen eines verstädterten Staatsbeamten.' 
Die Bevölkerung der Entwicklungsländer reagiert 
mit einem gewissen Zynismus auf die .Bekundun-
gen des Ausländers über die Sorge um das Wohler-
gehen der Armen, die in scharfem Gegensatz zu sei-
nen Lebensgewohnheiten stehen'. Die ausländi-
schen Fachleute hielten sich zumeist in den Haupt-
städten auf und verbrächten ihre Zeit mit Konferen-
zen, Berichten, Seminaren und Programmdiskussio-
nen. Dabei kämen sie zuweilen zu dem Schluß, daß 
sie selbst die Entwicklung in ländlichen Gebieten 
vorantrieben, spötteln die Berichtsautoren. Da die 
Landbevölkerung ihre Ansichten in der Hauptstadt 
nie vorbringen könne, Jassen sich Fehlschläge der 
Sturheit, der Schicksalsergebenheit, dem Analpha-
betentum oder der augenscheinlichen Unvernunft 
der Bauern zuschreiben'... Das kalte und rein fach-
bezogene Herangehen an die Hilfsleistung bedeutet 
nach dem Report, daß niemand eigentlich wisse, 
welche Auswirkungen die Hilfe auf die in der Land-
wirtschaft tätigen Menschen tatsächlich habe."

73) Die Haltung der FAO steht in starkem Kontrast 
zu der des Administrators des UNDP, Bradford Mor-
se. In seiner Vorbemerkung zu der Studie heißt es: 
„It is hoped that this study will spark debate and 
self-examination within UNDP. There will be reser- 
vations and disagreements, and well there should 
be. The study will doubtless benefit from the ideas 
and observations of people in and outside the UN 
System. These ideas are solicited together with sug- 
gestions for following up the report with more speci- 
fic training materials and Workshops."
74) Die Beiträge zur IEFR beinhalten keine Pflicht 
zur Haltung gesonderter Vorräte an bestimmten 
Plätzen, sondern sie bedeuten, daß die Geberländer 
auf Abruf des WEP im Rahmen ihrer Beitragszusa-
gen Nahrungsmittel aus ihren nationalen Vorräten 
verfügbar machen („stand-by arrangement") oder 
entsprechende Barbeiträge leisten. Weitere Einzel-
heiten siehe bei O. Matzke, Reform für die Nah-
rungsmittel-Notstandshilfe?, Neue Zürcher Zei-
tung, 1. 10. 1980, Nr. 227; ferner auch: Bessere Koor-
dination und Kontrolle der Nahrungsmittel-Not-
standshilfe, Neue Zürcher Zeitung, 29.10. 1980,
Nr. 251.



Notstandszwecke war und ist Gegenstand leb-
hafter Kritik. Sogar einige Mitgliedsländer der 
„Gruppe der 77“ durchbrachen die sonst ziem-
lich feste Solidarität ihrer Gruppe, als das 
Thema im Oktober 1980 im Verwaltungsrat 
des WEP erörtert wurde. So fragte z. B. der De-
legierte Tunesiens, ob manche Notstandsope-
rationen „wirklich gerechtfertigt" seien. Der 
Delegierte Saudi-Arabiens wollte wissen, 
warum in einzelnen Fällen mehr Hilfe ge-
währt worden sei, als benötigt wurde, und 
warum manche Länder im Gegensatz zu ande-
ren mehrfach Hilfe bekommen hätten. Der bri-
tische Delegierte kritisierte Notstandshilfe an 
Länder mit mittlerem Pro-Kopf-Einkommen, 
die bereits substantielle Hilfe von anderer 
Seite (einschließlich der OPEC) erhalten hät-
ten, und unterstrich die Notwendigkeit der 
Unterscheidung zwischen strukturellen Pro-
blemen und Notstandsfällen.
Es ist offensichtlich, daß der FAO-Generaldi- 
rektor mit der Nahrungsmittel-Notstandshilfe 
außerordentlich großzügig verfahren ist und 
weiter verfährt. Er hofft, sich auch mit diesem 
Instrument das Wohlwollen der „Gruppe der 
7" zu erhalten. Es gibt nicht wenige Fälle, in 

denen Notstandshilfe sogar aufgedrängt wor-
den ist (z. B. Kamerun) oder in denen be-
stimmte Länder die Anregung erhielten, Not-
standshilfe zu beantragen (z. B. Ghana und 
Obervolta).
Besonders bemerkenswert war die Interven-
tion der niederländischen Delegation in der 
Verwaltungsratssitzung des WEP. Sie betonte 
die Notwendigkeit, das „Konzept der Nah-
rungsmittel-Notstandshilfe" generell zu klä-
ren und „unstrukturierten und konfusen" Me-
thoden Einhalt zu gebieten. Wenn die Zahl der 
Notstandsfälle sich gegenüber 1974 vervier-
facht habe, so sei das eine Folge der weiten 
Definition des Notstandsbegriffs. Es stelle sich 
auch die Frage, warum neben den Ressourcen 
des WEP noch zusätzlich die Fazilität der IEFR 
bestehe, obwohl beide Quellen für sämtliche 
Arten von Notstandsfällen verwendet würden. 
Im multilateralen Bereich gingen Spenden 
für Nahrungsmittel-Notstandshilfe u. a. auch 
noch an die UNO-Disaster-Relief-Organisa- 
tion, an den UNO-High-Commissioner for Re- 
fugees sowie an UNICEF und an das Rote 
Kreuz.
Nach Auffassung der Niederlande müßten die 
Geberländer am Entscheidungsprozeß für die 
Gewährung von Notstandshilfe stärker als bis-
her beteiligt werden. Nur dann könnten sie ih-
ren Parlamenten die Notwendigkeit fortge-
setzter Nahrungsmittelhilfe erklären. Beson-

ders bemerkenswert ist der Vorschlag der 
Niederlande, die Nahrungsmittel-Notstands-
hilfe in zwei Kategorien zu unterteilen:
— Kurzfristige und sofortige Hilfe im Fall 
plötzlicher Katastrophen, gleichgültig, ob 
diese von der Natur oder vom Menschen ver-
ursacht worden sind, einschließlich Flücht-
lingshilfe im Fall militärischer Konflikte.
— Hilfe im Fall vorauszusehender Nahrungs-
mittelmangellagen, verursacht durch Dürre, 
Ernteausfälle und Pflanzenkrankheiten, sowie 
fortgesetzte Hilfe nach der vorübergehenden 
Ansiedlung von Flüchtlingen75 ).

75) Hinter den Kulissen mehrerer römischer Sitzun-
gen über Nahrungsmittel-Notstandshilfe wurde den 
üblichen Kategorien von Notstandsfällen (man- 
oder naturemade) noch eine weitere hinzugefügt: 
„Saouma-made disasters".
76) Dies entspricht in etwa einem Vorschlag des 
Verfassers (siehe den in Fußnote 74 zitierten Arti-
kel in der Neuen Zürcher Zeitung vom 1. 10. 
1980).
77) Ein Minimum von Kontrolle könnte dadurch er-
reicht werden, daß eine kleine — auf rotierender 
Basis für ein Jahr gewählte — Gruppe der bei der 
FAO akkreditierten Ständigen Vertreter der Mit-
gliedsländer einmal wöchentlich und/oder ad hoc 
zusammentritt und auf Grund detaillierter Berichte 
des Generaldirektors über die vorliegenden An-
träge für Notstandshilfe befindet. Sollte die Gruppe 
— in welcher Geber- und Nehmerländer paritätisch 
vertreten sein müßten — nicht durch Konsens oder 
mehrheitlich einem Vorschlag des Generaldirek-
tors zustimmen, so wäre der Einzelfall erneut zu 
überprüfen.

Die Niederlande schlugen ferner vor, im er-
sten Fall die Hilfe aus den normalen Ressour-
cen des WEP zu leisten, während im zweiten 
Fall die IEFR in Betracht komme. Die Beteili-
gung der Geberländer am Entscheidungspro-
zeß ist nach Auffassung der Niederlande ins-
besondere im zweiten Fall erforderlich. Dabei 
ist an Sonderberatungen mit den Ständigen 
Vertretern dieser Länder bei der FAQ ge-
dacht76 ).
Die Einschaltung der Geberländer ist ein ent-
scheidender Punkt. Die offensichtlich laxe, 
wenn nicht mißbräuchliche Handhabung der 
Genehmigungskompetenz durch den FAO- 
Generaldirektor macht ein Minimum von äu-
ßerer Kontolle vor der Erteilung von Geneh-
migungen dringend erforderlich, um den ge-
genwärtigen Ermessensspielraum der FAO 
einzuschränken. Zur Zeit erfährt der Verwal-
tungsrat des WEP von konkreten Notstands-
hilfen erst Monate nach der Erteilung der Ge-
nehmigung, und er kann daher allenfalls eine 
mehr oder weniger platonische Post-hoc-Dis- 
kussion führen, vorausgesetzt, daß sich über-
haupt ein Mitgliedsland dazu bereit findet, ei-
nen Einzelfall herauszugreifen77).



IV. Einflußnahme auf die Kontrollorgane

Wie im Abschnitt III. dargelegt wurde, kann 
von einer ausreichenden Effizienz- oder gar 
Erfolgskontrolle bei der FAO nicht die Rede 
sein. Der Generaldirektor plädiert für „Selbst-
evaluierung" als Kernstück der Evaluierung, 
sträubt sich aber gegen unabhängige Prüfun-
gen und Kontrollen. Den External Auditor hat 
er hinzunehmen, aber dieser kann auch nicht 
annähernd als eine Instanz für eine ausrei-
chende externe Effizienz- und Erfolgskon-
trolle angesehen werden78 ). Als einige Indu-
strieländer im Hinblick auf das fast totale Feh-
len einer Kontrolle wenigstens stichprobenar-
tige unabhängige Evaluierungen der Arbeit 
der Organisation forderten, wurde einer ihrer 
Sprecher in öffentlicher Sitzung der Konfe-
renz das Ziel heftiger persönlicher Angriffe 
des Generaldirektors79 ). Der Antrag wurde 
ohne überzeugende Gründe mit der Stimmen-
macht der Entwicklungsländer niederge-
stimmt80 ). Es bleibt unverständlich, daß die In-
dustrieländer eine solche Entscheidung ohne 
eindeutigen Protest hingenommen haben, ob-
wohl sie die Sanktionierung der praktisch un-
beschränkten Verfügungsmacht des General-
direktors über Hunderte von Millionen Dollar 
bedeutet. Was die finanzielle Seite angeht, so 
hat der FAO-Generaldirektor damit eine viel 
stärkere — weil unkontrollierte — Machtposi-
tion als die Regierungschefs demokratischer 
Staaten.

78) Siehe Fußnote 25 und den dazu gehörenden 
Text.
79) Siehe Fußnote 43.
80) Siehe den Auszug aus dem Konferenzbericht in 
Fußnote 45.

81) Ein wohlinformierter Regierungsdelegierter 
brachte die Situation auf die folgende Formel: „FAO 
is an Organization which manages itself by mana- 
ging its managers." — Wie eng das Zusammenspiel 
zwischen der FAO-Spitze und den „77" ist, wurde 
auch für Außenstehende beim FAO-Rat im Novem-
ber 1980 deutlich erkennbar: Der UNDP-Verwal-
tungsrat hatte im Juni 1980 einstimmig (mit den 
Stimmen der „77') beschlossen, den Sonderorganisa-
tionen in den kommenden Jahren für die von ihnen 
mit UNDP-Mitteln durchzuführende technische 
Hilfe nur noch 13 Prozent (statt wie bisher 14 Pro-
zent) Management-Kosten („support costs") zu er-
statten. Saouma entfachte daraufhin eine intensive 
Kampagne für die Aufrechterhaltung des Status 
quo, und er gewann dafür die Unterstützung des 
Programm- und Finanz-Ausschusses der FAO, ob-
wohl die „Gruppe der 77" im UNDP-Rat die gegen-
teilige Haltung eingenommen hatte. Angesichts des 
Verhaltens der römischen „77“ kam es im FAO-Rat 
zu keiner klaren Entscheidung, obwohl inzwischen 
auch der zuständige Ausschuß der UNO-General- 
Versammlung den Beschluß des UNDP-Rats mit den 
Stimmen der „77“ bestätigt hatte. Angesichts Saou- 
mas Sträuben, sich der Entscheidung der UNO-Ge-

Die Tatsache, daß den Regierungen der mei-
sten Entwicklungsländer an Kontrollen der 
Verwendung der empfangenen äußeren Hilfe 
nicht gelegen ist und daß sie schon von daher 
am gleichen Strang wie der Generaldirektor 
ziehen, vermindert den Ernst der Angelegen-
heit nicht. Im Gegenteil: Soweit diese Regie-
rungen auf echte Entwicklungsfortschritte 
Wert legen, müßten sie Evaluierungen im In-
teresse ihres Landes begrüßen und nicht als 
„Einmischung in innere Angelegenheiten" ab-
tun. Wenn sich die FAO-Konferenz von 1979 
mit fadenscheinigen Gründen die ablehnende 
Haltung des Generaldirektors gegen stichpro-
benartige unabhängige Evaluierungen zu ei-
gen gemacht hat, so illustriert das deutlich, 
wie stark die Organisation von ihrem obersten 
Funktionär dominiert wird. Er hat es verstan-
den, sich einen ungewöhnlich starken Einfluß 

auf die Steuerungsorgane dieser größten Son-
derorganisation des UNO-Systems zu ver-
schaffen.
Sein Einfluß bezieht sich aber nicht nur auf die 
alle zwei Jahre zusammentretende Vollkonfe-
renz und den sich jährlich mindestens einmal 
versammelnden FAO-Rat, sondern auch auf 
die für Kontrollzwecke spezifisch geschaffe-
nen wichtigen Untergremien dieser Organe 
(insbesondere den Programm- und den Finanz-
ausschuß). In fast allen Fällen ist es Saouma 
bisher gelungen, die Entscheidungen dieser 
Gremien in seinem Sinne zu beeinflussen.
Einen wichtigen Hebel für die Einflußnahme 
auf die Kontrollorgane bietet die „Gruppe der 
77", mit deren überwältigendem Stimmen-
block der Generaldirektor fest rechnen kann. 
Die Einflußnahme beginnt bereits mit der Be-
setzung der Kontrollorgane, also des FAO- 
Rats (dessen Mitglieder durch die Konferenz 
gewählt werden) und der Untergremien. Der 
Programm- und der Finanzausschuß werden 
völlig von den „77“ beherrscht.
Es ist in Rom kein Geheimnis, daß die Leitung 
der FAO, d. h. Saouma selbst und einige der 
Beigeordneten Generaldirektoren, in der rö-
mischen „Gruppe der 77“ eine wesentliche 
Führungs- und Koordinierungsrolle spielen. 
Viele Initiativen der „77" kommen aus dieser 
Quelle, welche auch Formulierungshilfen lei-
stet, ja ganze Erklärungen und Redetexte ent-
wirft, die sodann unter der Flagge der „77“ in 
öffentlichen Sitzungen verwendet werden 81 ).



Für die enge, ja intime Zusammenarbeit mit 
den „77" zahlt Saouma — oder besser gesagt 
die Organisation — einen sehr hohen Preis. 
Einerseits beinhaltet die einseitige Abstüt-
zung aller seiner Maßnahmen auf die „77" ei-
nen Verzicht auf eine wirklich neutrale Posi-
tion zwischen Nord und Süd. Unter Saouma ist 
die Arbeit der FAO total und einseitig auf die 
Zielsetzungen des Südens ausgerichtet wor-
den, und zwar im Sinne der radikalsten Ver-
sion des Konzepts einer „neuen internationa-
len Wirtschaftsordnung". Die FAO kann nicht 
mehr als ausgleichende Instanz zwischen den 
gegensätzlichen Konzepten im Nord-Süd- 
Konflikt wirken, sondern sie ist bewußt zum 
engagierten Anwalt der einen Seite gewor-
den 82 ).

Andererseits haben die Gegenleistungen Sa- 
oumas aber auch handfeste materielle Aspek-
te. Der FAO-Generaldirektor hat zahlreiche 
Möglichkeiten, konkreten Interessen der ein-
zelnen Länder bzw. ihrer Delegierten durch 
praktisch unkontrollierbare Ermessensent-
scheidungen Rechnung zu tragen. In diesem 
Zusammenhang spielt nicht nur eine gezielte 
Personalpolitik eine Rolle; viel wesentlicher 
noch sind die Möglichkeiten, welche sich aus 
den von der Entscheidung des Generaldirek-
tors abhängigen Mittelzuteilungen im Rah-
men der zunehmenden Zahl von Sonder- und 
Aktionsprogrammen der Organisation erge-
ben. Das Instrument der gezielten Personalpo-
litik wurde in den letzten Jahren z. B. bei der 
Unterbringung einer Anzahl früherer Spre-
cher der „Gruppe der 77“ in hohen und sehr ho-

hen Posten bei der FAO u
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nd beim UNO/FAO- 
Welternährungsprogramm eingesetzt ).
Viel stärker freilich kann Saouma mit Mittel-
zuteilungen aus den zahlreichen Sonder- und 
Aktionsprogrammen operieren, um die „77" für 
sich einzuspannen (siehe dazu z. B. die ge-
nannten Aktionsprogramme, das Technische 
Kooperationsprogramm der FAO; die Nah-
rungsmittel-Notstandshilfe). Ein Land, wel-
ches an Ressourcen aus diesen Töpfen interes-
siert ist, wird sich hüten, die Solidarität der 
„77“ zu durchbrechen. Der außergewöhnlich 
hohe Anteil von Kapitalgütern (Ausrüstungs-
gegenständen aller Art) bei der technischen 
Hilfe beinhaltet in dem hier interessierenden 
Gesamtzusammenhang (Prämierung von Ver-
haltensweisen) ungesunde Aspekte, den der 
Korruption auf verschiedenen Ebenen nicht 
ausgeschlossen. Der Mißbrauch bei der ex-
trem weiten Interpretierung des Begriffs „Not-
stand“ im Zusammenhang mit Nahrungsmit-
telhilfe stößt selbst bei Entwicklungsländern 
auf Widerstand.
Abgesehen von der Effizienz- und der Erfolgs-
kontrolle fehlt es bei der FAO auch an einer 
ausreichenden Management-Kontrolle. Allen-
falls gibt es auf der unteren Ebene Kontrollen 
der Arbeitsabläufe, die aber für die Gesamt-
kontrolle keinen oder nur einen sehr geringen 
Aussagewert haben. Eine Gesamt-Manage- 
ment-Kontrolle ist offenbar sogar uner-
wünscht, schon um beliebig eingreifen zu kön-
nen. Das Absinken der fachlichen Qualifika-
tion des Personals in vielen Einheiten spielt in 
diesem Gesamtzusammenhang mehr als eine 
Nebenrolle84).

neralversammlung zu beugen, ist die Frage noch 
nicht endgültig bereinigt. Siehe O. Matzke, Sonder-
stellung der FAO im UNO-System?, Neue Zürcher 
Zeitung, 11. 12. 1980, Nr. 288.
82) Ob Saouma dabei immer den echten (mittel- und 
langfristigen) Interessen des Südens dient, steht auf 
einem anderen Blatt. Hinzukommt, daß die Interes-
sen der verschiedenen Untergruppen der „Gruppe 
der 77“ durchaus nicht immer identisch sind.

83) In einem Fall im Welternährungsprogramm kam 
es im Hinblick auf die fachliche Qualifikation des 
Ernannten zu lebhaften Protesten des Personals, 
welches darauf hinwies, daß weitaus bessere Kandi-
daten zur Verfügung ständen.
84) Ein resignierter FAO-Funktionär: „Es stimmt 
einfach alles nicht mehr. Aber da das Salär zum Teil 
noch stimmt und es schwierig ist, aus Reih und 
Glied auszutreten, wird kurzgetreten, stillgehalten 
und mitgelaufen.“
85) Siehe O. Matzke, Frankfurter Allgemeine Zei-
tung, 5. 1. 1981; sowie Neue Zürcher Zeitung, 6. 1. 
1981, Nr. 2.

V. Leistungsabfall durch Absinken der Arbeitsmoral

In einer geschlossenen Sitzung mit den Spit-
zenfunktionären der FAO im November 1980 
sprach Saouma von seiner „ernsten Sorge“ dar-
über, daß die „Effizienz der Organisation“ 
durch übermäßigen Absentismus beeinträch-
tigt werde. Einen Monat später griff er das 
gleiche Thema vor dem gesamten Personal 
auf, wobei er von dem „beunruhigenden Aus-

maß“des Absentismus sprach, der laufend grö-
ßer werde85 ).
Dem Generaldirektor lag bei seinen Ermah-
nungen eine durch das FAO-Sekretariat unter 



Mitwirkung des (unter schwedischer Leitung 
stehenden) ärztlichen Dienstes der Organisa-
tion erarbeitete Studie vor, welche in der FAO 
wie ein Geheimdokument behandelt wird86 ). 
Nach der Studie liegt die Absentismusrate 
durch Krankheit bei der FAO etwa 20 Prozent 
über der der neun in Genf ansässigen UNO-In- 
stitutionen. Für Oktober 1979 wurde ermittelt, 
daß die Krankheitsrate der Abwesenheit von 
durchschnittlich 200 Angestellten im Tages-
durchschnitt entspricht. Die höhere Absentis-
musrate im Vergleich zu Genf wird teilweise 
damit erklärt, „daß die lokalen kulturellen und 
sozialen Verhältnisse zwischen Genf und Rom 
sehr verschieden sind”. In diesem Zusammen-
hang wird auch auf die Verschiedenheit der 
Anstellungsbedingungen hingewiesen: „Viele 
der Genfer Institutionen sind zurückhaltender 
als die FAO, soweit es sich um den Grad der 
Sicherheit des Arbeitsplatzes handelt.”

86) Siehe O. Matzke, FAO-Maßnahmen gegen Ab-
sentismus — Eine interne Studie, Neue Zürcher 
Zeitung, 29. 11. 1980, Nr. 278. Ferner: O. M„ Hohe 
Krankheitsrate in der Welternährungsorganisation 
— Verfall der Arbeitsmoral — Chronischer Alkoho-
lismus, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 29. 12. 
1980.
87) Dieses Programm soll außerhalb des ärztlichen 
Dienstes durch die Personalabteilung verwaltet 
werden, sich aber bezüglich Diagnosen und Thera-
pie auf diesen Dienst stützen. Saouma hat alle Vor-
gesetzten dafür verantwortlich gemacht, Fällen 
übermässiger Abwesenheit nachzugehen und die 
erforderlichen Schritte zu ergreifen. Allerdings sind 
Kenner der überaus großzügig gefaßten FAO-Statu- 
ten betr. Abwesenheit wegen Krankheit der Mei-
nung, daß es kaum Möglichkeiten gibt, den gegen-
wärtigen Zustand substantiell zu ändern, insbeson-
dere, soweit es sich um Personal mit Dauerkontrak-
ten handelt.

88) Gewisse Parallelen zu der Situation im UNO- 
Hauptquartier in New York sind unverkennbar. 
Siehe dazu Seymour Maxwell Finger und Nina Ha-
nan, Th'e United Nations Secretariat Revisited,
Ralph Bunche Institute on the United Nations Gra-
duate School, City University of New York, August 
1980. Wörtlich heißt es in der Studie (S. 2): „The Uni-
ted Nations has increasingly become a political 
arena where high officials engage in political give- 
and-take and where .interest groups' lobby for their 
country’s interests. Consequently, a feeling of help- 
lessness is widespread and in most cases the only ef- 
fective incentives left to induce employees' respon- 
sibility and hard Work, according to high-level offici-
als, are negative reinforcement; e. g. threats to the 
security of their jobs. Thus, the fundamental concep- 
tion of the ideal civil servant is being eroded; the de- 
dicated, motivated, very hard working officials are 
clearly a minority. Political appointees are fre- 
quently not loyal to the United Nations, but to their 
respective governments, upon which they depend 
for further reward or punishment. Many of these po-
litical appointees reach high positions of power 
when they are, in fact, unable to use that power con- 
structively for UN purposes."

Als wesentliche Ursache für den Absentismus 
wird der „chronische Überverbrauch von Alko-
hol oder chronischer Alkoholismus“ erwähnt. 
Wörtlich: „Eine stichprobenartige Überprü-
fung der FAO-Bediensteten im Jahr 1980 
zeigte bei 20 Prozent das Vorhandensein eines 
Serumfaktors, der ein Indikator für solchen 
Überverbrauch ist." Für die Studie steht fest, 
daß „der Alkoholismus wesentlich zu erhöhter 
Abwesenheit wegen Krankheit und, in einigen 
Fällen, zu Verhaltensstörungen führt”. Es wird 
daher die Unterstützung der Leitung der FAO 
für die Schaffung eines Programms zur Be- 
wußtmachung der Alkoholgefahren („alcohol 
awareness Programme") gefordert87 ).
Das Problem des Absentismus ist im Grunde 
nur eines von einer Anzahl von Symptomen 
für den Verfall der Arbeitsmoral in der FAO. 
Arbeitsklima und Arbeitsmoral haben sich in 
den letzten Jahren merklich verschlechtert, 

obwohl das Personal hinsichtlich der Besol-
dung und der Arbeitsbedingungen als privile-
giert anzusehen ist. Die Masse des Personals 
tendiert mehr und mehr dazu, das gestellte Ar-
beitspensum mit Indifferenz und Apathie an-
zupacken. Unter den Ursachen dafür spielt 
Skepsis, ja Mißtrauen gegenüber der Spitze 
der Organisation eine wesentliche Rolle.
Von der fachlichen Qualifikation vieler Spit-
zenfunktionäre ist man ohnehin nicht über-
zeugt. Es ist charakteristisch, daß der Vorsit-
zende der Association of Professional Staff of 
the FAO es wagen konnte, in einem „News 
Letter" der Association von 1979 zu schreiben, 
daß die Leute an der Spitze der FAO „nicht 
einmal in der Lage sind, einen Parkplatz zu be-
treiben“. In einem anderen „News Letter" (Juni 
1980) bescheinigte er der Leitung „muddled" 
und „defensive thinking".
Einer breiten Schicht des Personals konnte es 
nicht auf die Dauer verborgen bleiben, daß ihr 
höchster Vorgesetzter mit einem System des 
give and take gegenüber der „Gruppe der 77" 
viele persönliche Ziele verfolgt, wobei all das, 
was seiner Wiederwahl im November 1981 
förderlich sein könnte, absolut im Vorder-
grund steht. Daß in diesem Zusammenhang 
seine praktisch unbeschränkte Verfügungs-
macht über beträchtliche Ressourcen eine we-
sentliche Rolle spielt, ist dem Personal eben-
falls bekannt. Die egoistische Motivation des 
Chefs konnte nicht ohne Einfluß auf die seiner 
Mitarbeiter bleiben88 ).
Gerade diejenigen Bediensteten, welche noch 
an die große Aufgabe der FAO glauben, sind 



frustriert, zumal sie in zunehmendem Maß 
Zweifel am Sinn ihrer Arbeit bekommen und 
manche der von der Leitung verkündeten 
Konzepte ablehnen. In privaten Gesprächen 
wird z. B. der Versuch des Generaldirektors, 
unabhängigen Evaluierungen selbst stichpro-
benartigen Charakters auszuweichen und den 
Slogan von der Qualität der „Selbstevalu- 
ierung" zu verkünden, als Zeichen der Schwä-
che kritisiert. Diejenigen, welche die FAQ 
ernst nehmen, sind auch bereit, sich einer un-
abhängigen Bewertung ihrer Leistungen zu 
stellen.
Kein einzelner Faktor aber wirkt auf Arbeits-
moral und -klima negativer und deprimieren-
der als die seit 1976 betriebene Personalpoli-
tik. Das gilt nicht nur für die Besetzung von 
Spitzenposten, sondern auch für den höheren 
und mittleren Dienst. Die Association of Pro-
fessional Staff of the FAO kämpft seit Jahren 
um die Einhaltung von verfahrensmäßigen Re-
geln bei der Kandidatenauswahl. Der General-
direktor kann diese Regeln von Fall zu Fall au-
ßer Kraft setzen89) und macht von dieser Mög-
lichkeit in zunehmendem Maß Gebrauch. In 
einem ihrer Mitteilungsblätter stellte die As-
sociation fest, daß „eine unbekannte Zahl" von 

90) APS News Letter, September/Oktober 1980.
91) Schon im November 1978 bemerkte der Vorsit-
zende der Association of Professional Staff of the 
FAO im „APS News Letter" zum Trend der Personal-
politik unter Saouma: „The entire System has be- 
come so political, with people from the .right' coun- 
tries and with the right Connections being brought 
in from outside to fill jobs — even at the lowest Pro-
fessional levels — for which they are often untrai- 
ned and unfitted, not to mention insiders leapfrog- 
ging over the heads of more qualified people for the 
same reason."
92) Krasses Beispiel aus dem Jahr 1980: Die Beset-
zung des wohldotierten Postens des Ständigen Ver-
treters der FAO in Chile durch den fachlich unqua-
lifizierten Schwager der Ehefrau des FAO-General- 
direktors. Der Fall wurde dadurch noch verschlim-
mert, daß der Ernannte schon kurz nach Dienstan-
tritt wegen eines ernsten Fehlverhaltens fristlos sei-
nes Amtes enthoben werden mußte.

Ernennungen ohne die grundsätzlich vorgese-
hene Einschaltung des Professional Staff Se- 
lection Committee erfolgt sei. Sie verwies 
ferner auf eine Liste von 19 spezifischen Fäl-
len, in denen das Selection Committee nicht 
eingeschaltet war und erwähnt, daß der Gene-
raldirektor allein im Jahr 1979 die Streichung 
von fünf bereits veröffentlichten Stellenaus-
schreibungen verfügt hat90 ).
Es spricht sich auch außerhalb der Personalab-
teilung herum, daß mehr und mehr Positionen, 
die früher von fachlich qualifizierten Kandida-
ten aus Industrieländern besetzt zu werden 
pflegten, heute fachlich unzulänglichen Be-
werbern aus Entwicklungsländern angeboten 
werden. Der „geographischen" Verteilung der 
Posten wird der Vorrang vor der fachlichen 
Kompetenz gegeben. Diese Umschichtung 
muß zwangsläufig zu verstärkter Ineffizienz 
der Organisation führen. Man erhält so Perso-
nal, welches willenlos hörig, motivationslos 
und den Auf

91
gaben nicht mehr gewachsen 

ist ).  Besondere Verbitterung herrscht, wenn 
neben der politischen Komponente bei der Po-
stenvergebung auch noch persönlicher oder 
verwandtschaftlicher Favoritismus eine Rolle 
spielt92 ).

VI. Folgerungen für die Mitgliedsländer der FAO

Auf Grund der vorstehenden Ausführungen 
lassen sich bezüglich der von den Mitglieds-
ländern zu ziehenden Folgerungen folgende 
Thesen vertreten:
— Die FAO müßte geschaffen werden, wenn 
sie nicht schon bestände. Aber es muß ver-
sucht werden, wenigstens gewisse Reformen 
durchzusetzen. Dazu gehört vor allem ein Mi-
nimum von Effizienz- und Erfolgskontrolle.
— Für den gegenwärtigen, zu vielen Bean-
standungen Anlaß gebenden Zustand der 
FAO trägt in erster Linie der Generaldirektor 
die Verantwortung. Mitverantwortlich sind 
aber auch alle diejenigen Mitgliedsländer, 
welche das Fehlen einer Effizienz- und Er-
folgskontrolle hinnehmen und sich mit der 
vom Generaldirektor propagierten „Selbsteva- 
luierung" der Organisation abfinden.

89) Während der Generaldirektor bei der Besetzung 
der hohen Posten statutenmäßig freien Ermessens-
spielraum hat, soll er sich bei der Besetzung der 
„Professional"-Posten (P-l bis P-5) grundsätzlich an 
bestimmte Prozeduren halten (u. a. Stellenaus-
schreibung und Anhörung des Professional Staff Se-
lection Committee).

— Auch die Entwicklungsländer, denen es auf 
echte Entwicklungsfortschritte ankommt, 
müßten und könnten davon überzeugt wer-
den, daß die Steigerung der Effizienz vor allem 
in ihrem Interesse liegt und daß daher gewisse 
unabhängige Kontrollen unerläßlich sind.



— Die Länder des „Nordens“, welche die 
Hauptlast der Finanzierung der FAO tragen, 
schulden es nicht nur ihren Steuerzahlern, daß 
die effiziente Verwendung der eingesetzten 
Mittel kontrolliert wird, sondern sie haben 
auch ein Eigeninteresse an einer effizienten 
FAO.

— Da in der gegenwärtigen Situation nie-
mand weiß, wie effizient die FAO ihre Mittel 
verwendet, ist eine Erhöhung des FAO-Haus- 
halts sachlich nicht zu rechtfertigen. Sie 
würde die Gefahr der Mittelverschwendung 
vergrößern. Die von der Presse gemeldete — 
nicht dementierte — Absicht des Generaldi-
rektors, der FAO-Konferenz in diesem Jahr 
eine Erhöhung des Haushalts um mindestens 
50 Prozent vorzuschlagen, ist allein schon aus 
diesen Gründen absurd.

— Angesichts des Zusammenspiels zwischen 
dem Generaldirektor und der „Gruppe der 77“ 
steht so gut wie fest, daß eine überdimensio-
nale Erhöhung des Haushalts durchgesetzt 
werden wird. Die „77" haben während des letz-
ten FAO-Rats klar zu erkennen gegeben, daß 

sie die diesbezüglichen Pläne des Generaldi-
rektors unterstützen werden.
— Die meisten Länder des „Nordens“ wagen 
es — schon aus (pseudo-)politischen Erwägun-
gen — nicht, sich klar gegen die massive Aus-
weitung des Haushalts auszusprechen. Da sie 
ohnehin überstimmt werden, halten sie es 
auch nicht für opportun, sich ihrer Stimme zu 
enthalten. Alle Anzeichen sprechen dafür, daß 
sich die Länder des „Nordens" auch bezüglich 
der Wiederwahl des gegenwärtigen General-
direktors, die angesichts der Haltung der „77“ 
als fast gesichert angesehen werden kann, 
nicht einmal mehr zu einer Stimmenthaltung 
aufraffen werden. Mit einer solchen Haltung 
decken sie aber die bisherige Politik des Gene-
raldirektors, und sie ermutigen ihn zu einer 
Fortsetzung des bisherigen Kurses. Dies gilt 
auch für die Bundesrepublik Deutschland, die 
sich bereits im Dezember 1980 durch eine offi-
zielle Mitteilung dahingehend festgelegt hat, 
die Kandidatur des gegenwärtigen Generaldi-
rektors für seine Wiederwahl zu unterstützen, 
obwohl die Wahl erst im November 1981 an-
steht.



Thomas Wälde: „Neue Weltwirtschaftsordnung" und „Weltwirtschaftsrecht“

Aus Politik und Zeitgeschichte, B 20/81, S. 3—16

Mit der vorliegenden Arbeit versucht der Verfasser, die Bedeutung der rechtlichen Dimen-
sion des Konzeptes einer „Neuen Weltwirtschaftsordnung" darzustellen. Rechtlichen Rege-
lungen fällt bei der Organisation wirtschaftlicher Interaktion zwischen Industrie- und Ent-
wicklungsländern vor allem die Aufgabe zu, die notwendige Stabilität langfristiger Koope-
rations-Projekte zu erhöhen. Dabei sind vor allem zwei Ebenen zu unterscheiden, auf denen 
Rechtsformen und Rechtsnormen den Entwicklungsprozeß im Rahmen internationaler Ar-
beitsteilung beeinflussen: Auf der Ebene des Völkerrechts entstehen in Form der Verhal-
tenskodizes und vom Konsens getragener UN-Resolutionen neue rechtliche Regelungen, 
die teilweise das von der westlichen Welt getragene klassische Völkerrecht ablösen. Hier 
geht es darum, ein System eines internationalen Wirtschaftsentwicklungsrechtes zu schaf-
fen, das aufgrund seiner universalen Akzeptierbarkeit und Geltung die Entwicklungsländer 
zu gleichberechtigten Partnern macht.
Neben dieser völkerrechtlichen Dimension eines Weltwirtschaftsrechts ist den Rechtsfor-
men eine besondere Bedeutung zuzumessen, welche die unmittelbaren Projektbeziehun-
gen zwischen Unternehmen und Staaten regeln. Hier bilden sich neben der klassischen Di-
rektinvestition neue Formen langfristiger, vertraglich organisierter Projekt-Kooperation 
heraus. Diese Rechtsformen sind jedoch einem Test auf ihre „Entwicklungseignung" zu un-
terziehen. Dabei stellt sich heraus, daß die Eigenart des Entwicklungsprozesses — Infra-
strukturschwächen, Verhandlungsunterlegenheit, Verwundbarkeit sich noch entwickeln-
der Wirtschaftssysteme — eine besondere Rücksicht in dem Inhalt der Rechtsformen der 
Projekt-Kooperation erfordern.
Der Verfasser weist darauf hin, daß in den entstehenden rechtlichen Regelungen für die 
Nord-Süd-Wirtschaftsbeziehungen Entscheidungen notwendig sind, wie sie in Deutsch-
land etwa zur Korrektur ungleichgewichtiger Verhandlungsmacht im Rahmen einer sozia-
len Marktwirtschaft erforderlich waren. Ein Weltwirtschaftsrecht, das die Programmatik 
einer „Neuen Weltwirtschaftsordnung" konkretisiert, muß den Schutz und die Förderung 
der Wirtschaftsentwicklung der Staaten der Dritten Welt besonders im Auge haben. 
Schließlich ist zu bezweifeln, ob der exzessive Legalismus der Industriestaaten für die 
Dritte Welt überall ein taugliches Rezept darstellt. Die Suche nach neuen Rechtsformen 
muß sich deswegen von einem vorherrschenden Eurozentrismus trennen und ein gegensei-
tiges Lernen — von Nord nach Süd, aber auch von Süd nach Nord — ermöglichen.

Otto Matzke: Unzureichende Effizienz- und Erfolgskontrolle im UNO-System. 
Das Beispiel der Welternährungsorganisation (FAO)

Aus Politik und Zeitgeschichte, B 20/81, S. 17—37

Der Bericht der von Willy Brandt geleiteten Nord-Süd-Kommission befaßt sich kritisch mit 
der Effizienz der UNO-Organisationen. Er setzt sich dafür ein, diese Organisationen „wirk-
samer" zu gestalten und empfiehlt die Einsetzung eines „außenstehenden Gremiums zur 
Überwachung der Arbeit" dieser Organisationen. Die Welternährungsorganisation (FAO) 
bietet ein eindeutiges Beispiel einer Institution ohne ausreichende Effizienz- und Erfolgs-
kontrolle. Der gegenwärtige Generaldirektor der FAO legt mit Zustimmung der Konferenz 
der Organisation den Akzent der Kontrolle auf „Selbstevaluierung". Eine neutrale Kontrolle 
von außen wird praktisch kaum ausgeübt, zumal die FAO sich sogar gegen stichprobenar-
tige Evaluierungen sträubt. Das Fehlen einer äußeren Kontrolle wirkt sich vor allem in der 
technischen Hilfe und in der Nahrungsmittel-Notstandshilfe aus. Hunderte von Millionen 
Dollar werden jährlich ohne Wirksamkeitskontrolle nach völlig freiem Ermessen des Ge-
neraldirektors aufgewendet.
Die (in der „Gruppe der 77" zusammengeschlossenen) Entwicklungsländer sind an äußeren 
Kontrollen nicht interessiert und decken daher die Haltung des Generaldirektors. Die In-
dustrieländer nehmen den gegenwärtigen Zustand mit milden verbalen Protesten hin. Der 
Generaldirektor bietet den „77" für ihre Haltung zu dieser und zahlreichen anderen Fragen 
— darunter insbesondere auch die seiner Wiederwahl — Gegenleistungen durch eine zu-
nehmend politisch ausgerichtete Personalpolitik und durch — von sachfremden Erwägun-
gen beeinflußte — großzügige Mittelzuteilungen im Rahmen der vielen Sonder- und Ak-
tionsprogramme der FAO. Dieses Zusammenspiel zwischen dem Generaldirektor und den 
„77" hat zur Folge, daß die Arbeit der FAO einseitig auf die Zielsetzungen des Südens ausge-
richtet wird. Die FAO hat damit die Funktion einer ausgleichenden Instanz zwischen den 
unterschiedlichen Konzepten im Nord-Süd-Konflikt aufgegeben und ist zum politischen 
Anwalt des Südens geworden.
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